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 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören 

Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss 

ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 

Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich 

an den Notfallarzt Ihrer Region wenden.

Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum-
mer der Region Belp und Umgebung 
0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige-

ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen 

der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 
zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 

Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 

Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 

Rüeggisberg, Rümligen. Notfallarzt, Tele-
fon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: Ein-

zugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 

Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-

achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: Not-
fallarzt, Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 

3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: Einzugs-

gebiet der Praxen in Rubigen, Münsingen, 

Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: Notfallarzt, 
Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro 

Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144

Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-

den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-

fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 

jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp

Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 

Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Dieser ist nur in wirklichen Notfällen zu 

beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 

(auch unter seiner Privatnummer) nicht 

er reicht werden konnte, erfahren Sie die 

Nummer des Notfallzahnarztes über fol-

gende Telefonnummer: 058 636 00 00 
(Spital Thun). Der Notfallzahnarzt, wel-

cher über das Spital Thun erreichbar ist, 

ist nur für die Gemeinden Kirchdorf, Kir-

chenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen 

und Riggisberg zuständig. Notfälle aus den 

übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-

falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 

(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Vorübergehend geschlossen
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Gesundheitsdirektion des Kantons Bern

Coronavirus: Einfach und schnell imp-
fen lassen im Kanton Bern
Es besteht noch für wenige Wochen ein 
sehr grosses Angebot an freien Plätzen 
und Impfterminen. 
Die Impfung ist freiwillig und gratis.
Die Impfzentren werden schrittweise 
abgebaut und in die Spitäler verschoben. 
Einen Termin können Sie buchen unter 
www.be.ch/corona-impfung
https://be.vacme.ch oder über die Tele-
fonnummer 031 636 88 00. Halten Sie 
immer die Krankenkassen-Karte bereit. 

Sie können sich auch direkt im Impfzent-
rum impfen lassen. Einfach hingehen. Al-
les andere erledigt das Personal (Krank-
kassen-Karte und ID/Pass mitnehmen). 

Wie weiter mit den Impfzentren?
Bern Insel bis Ende Dezember 2021 ge-
öffnet. 
Biel (MEDIN beim Bahnhof) bis Ende Sep-
tember 2021 geöffnet 
Thun (KKT) bis Ende September 2021 
geöffnet. 

Interlaken und Langenthal werden ohne 
Unterbruch in die Spitäler überführt. 
Termine können jederzeit gebucht werden. 

Burgdorf, Langnau und Tavannes werden 
nach einem kurzen Unterbruch per Anfang 
September in die Spitäler integriert. 
Termine können jederzeit gebucht werden. 

Das kantonale Impfzentrum im M-Park 
(Wankdorf) wird bereits am 13. August ge-
schlossen. Es gibt kein Walk-in-Angebot. 

Das Impfzentrum BernExpo wird am 27. 
August geschlossen und führt noch bis 
30. Juli Erstimpfungen durch (anschlies-
send nur noch Zweitimpfungen).

Impfen in der Arztpraxis oder Apotheke
Rund 300 Ärztinnen und Ärzte und 100 
Apotheken bieten Impfungen an. Erkun-
digen Sie sich bitte direkt. 

Impfen für 12 – 17-Jährige
Die Impfung ist nur in Impfzentren/Spitä-
lern möglich, da einzig der Impfstoff von 
Pfizer/Biontech zugelassen ist. Anmel-
dung über das Internet.
Gesundheitsdirektion des Kantons Bern

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Verkehrssperrung 
Kantonsstrasse Nr.  1263 Kirchdorf - Nof-
len - Seftigen 

Gemeinde: Seftigen 

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 
732.11) und Art. 43 der Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1), wird diese Kantonsstrasse für 
den Verkehr wie folgt gesperrt: 

Teilstrecke: Oberdorfstrasse, ab Kreisel 
bis Abzweigung Rebzelg

Dauer: Mittwoch, 04.08.2021, ab 07.00 
Uhr bis Freitag, 13.08.2021, ca. 19.00 Uhr 
Bei schlechtem Wetter muss die Sperrung 
auf die darauf folgenden Daten  verscho-
ben werden.

Ausnahmen: Für Anwohner und Zubrin-
ger bis Baustelle gestattet.
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Verkehrsführung: Eine Umleitung wird 
signalisiert.

Grund: Belagseinbau in 3 Etappen

Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis 
für die unumgängliche Verkehrssperrung.

Kirchenthurnen, 28. Juni 2021 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Verkehrssperrung
Kantonsstrasse Nr. 1230, Rotache - Jaberg
Gemeinde: Kiesen
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird diese Kantonsstrasse für den Ver-
kehr wie folgt gesperrt:

Teilstrecke: Umfahrungsstrasse,  berfüh-
rung Autobahnzubringer bis SBB Unter-
führung (Koord. 2'611'386 / 1'184'473 bis 
2'610'544 / 1'184'925)
Dauer: 2. August 2021, 06:00 bis 5. August 
2021, 06:00 Uhr
Verkehrsführung:
Während den Vorbereitungs- und Belags-
arbeiten ist die Strecke für den Verkehr in 
beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Für den motorisierten Verkehr wird eine 
Umleitung signalisiert. Diese führt ab 
Jaberg via Kirchdorf, Wichtrach nach 
Kiesen und umgekehrt.

Witterungsbedingte Verschiebungen auf 
nachfolgende Tage bleiben vorbehalten. 
Bitte beachten Sie in diesem Fall die oran-
gen Infotafeln am Strassenrand. Wir wer-
den Sie auf diesem Weg bezüglich allfälli-
gen Verschiebungen informieren.
Einschränkungen: Verkehrssperrung mit 
signalisierter Umleitung.
Grund: Belagsarbeiten
Wir bitten die Bevölkerung um Verständ-
nis für die aus Sicherheitsgründen unum-
gängliche Verkehrssperrung.

Bern, 12.07.2021 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Regierungsstatthalteramt                  
Bern Mittelland

Gastgewerbe
Schliessungsstunde am 31. Juli 2021 
und 1. August 2021
In den Nächten vom 31. Juli auf den 1. 
August sowie vom 1. August auf den 2. Au-
gust 2021 sind die Gastgewerbebetriebe 
spätestens um 03.30 Uhr zu schliessen. 
Es sind keine zusätzlichen Überzeitbewil-
ligungen erforderlich (Beschluss gestützt 
auf Art. 13 GGG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Christoph Lerch
Regierungsstatthalte

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Verkehrserschwerung
Kantonsstrasse Nr. 1230, Rotache - Jaberg
Gemeinde: Kiesen

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird auf dieser Kantonsstrasse die Ver-
kehrsabwicklung wie folgt erschwert: 

Teilstrecke
Uttigenstrasse, Jabergbrücke bis Tunnel 
Jaberg (Koord. 2'610'185 / 1'185'145 bis 
2'609'995 / 1'185'029) 

Gantrischseeli
Foto: Martin Schürch 12 Schwarzenburgerland3 Stellenmarkt 10 Wohnungen/Liegenschaften

Dauer
5. August 2021 bis 12. August 2021, 06:00 Uhr
Verkehrsführung Verkehrserschwerung: 
5. August bis 12. August 2021
Während der ganzen Dauer der Bauarbei-
ten wird der Fahrzeugverkehr einspurig/
wechselseitig geführt und von Hand ge-
regelt. Insbesondere während des ma-
schinellen Belagseinbaus ist die Durch-
fahrtsbreite auf 3.00 m beschränkt. In der 
jeweiligen Belagseinbauetappe sind die 
seitlichen Einlenker und die Zu- und Weg-
fahrten zu den Liegenschaften gesperrt. 

Einbau Deckbelag Fahrrichtung Kiesen, 
10. August 2021 ab 06:00 Uhr bis 11. Au-
gust 2021, 06.00 Uhr.

Einbau Deckbelag Fahrrichtung Kirch-
berg, 11. August 2021 ab 06:00 Uhr bis 
12. August 2021, 06.00 Uhr. 

Witterungsbedingte Verschiebungen auf 
nachfolgende Tage bleiben vorbehalten. 
Diese können sich auch aus den vor die-
sen Arbeiten geplanten Belagsarbeiten 
ergeben. Beachten Sie diesbezüglich 
die Informationen auf den orangefarbe-
nen Infotafeln am Anfang und Ende der 
Baustelle.
Zu Fussgehende und Radfahrende kön-
nen die Baustelle teilweise unter er-
schwerten Verhältnissen passieren.
Einschränkungen Verkehrserschwerung
Grund Belagsarbeiten 

Wir bitten die Bevölkerung um Verständ-
nis für die aus Sicherheitsgründen unum-
gängliche Verkehrserschwerung. 

Bern, 26.07.21
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Verkehrssperrung
Kantonsstrasse Nr. 1230, Rotache - Jaberg
Gemeinde: Kiesen

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird diese Kantonsstrasse für den Ver-
kehr wie folgt gesperrt: 

Teilstrecke 
Umfahrungsstrasse, Überführung Auto-
bahnzubringer bis SBB Unterführung (Ko-
ord. 2'611'386 / 1'184'473 bis 2'610'544 / 
1'184'925) 

Dauer 
2. August 2021, 06:00 bis 5. August 2021, 
06:00 Uhr

Verkehrsführung 

 

 Türen  
 Schränke 
 Reparaturen 

 Fenster 
 Parkett 
 Brandschutz 

 

Bachmann Schreinerei AG Belp 
Hohburgstr. 10, 3123 Belp, 

Tel. 031 819 02 75 
www.bachmann-schreinerei.ch 0
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www.spitex-aareguerbetal.ch

Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Immer für Sie im Einsatz.

Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich.
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Lamellenstoren

Balkonverkleidung

Beat Schmutz
3154 Rüschegg-Heubach
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remund-holzbau.ch
3150 Schwarzenburg · 031 734 22 00

Wir verwandeln 
Bäume in Räume.

MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33
Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

41 Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!
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Während den Vorbereitungs- und Belags-
arbeiten ist die Strecke für den Verkehr in 
beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Für den motorisierten Verkehr wird eine 
Umleitung signalisiert. Diese führt ab 
Jaberg via Kirchdorf, Wichtrach nach 
Kiesen und umgekehrt. 

Witterungsbedingte Verschiebungen auf 
nachfolgende Tage bleiben vorbehalten. 
Bitte beachten Sie in diesem Fall die oran-
gen Infotafeln am Strassenrand. Wir wer-
den Sie auf diesem Weg bezüglich allfälli-
gen Verschiebungen informieren.

Einschränkungen
Verkehrssperrung mit signalisierter Um-
leitung.
Grund Belagsarbeiten 

Wir bitten die Bevölkerung um Verständ-
nis für die aus Sicherheitsgründen unum-
gängliche Verkehrssperrung. 

Bern, 26.07.21
Strasseninspektorat Mittelland Ost

GEMEINDEN

 BELP

Hundetaxe 2021
Anfang August 2021 wird allen registrier-
ten HundehalterInnen die Rechnung für 
die Hundetaxe 2021 zugestellt.
Wir bitten alle HundehalterInnen, die ihr 
Tier noch nicht bei der Gemeinde ange-
meldet haben, dies bis am 31. Juli 2021 
schriftlich, telefonisch oder per Mail bei 
der Gemeinde Belp, Finanzen, nachzu-
holen (Tel.: 031 818 22 22 / Mail: finanzen@
belp.ch).
HundebesitzerInnen, deren Hund gestor-
ben oder verkauft worden ist, melden uns 
dies bitte ebenfalls.
 Gemeinde Belp
 Finanzen

Absage der Bundesfeier 2021
Nachdem die Bundesfeier bereits im 
letzten Jahr Corona zum Opfer fiel, hat 
sich der Ausschuss Bundesfeier – unter 
Berücksichtigung der vom Bundesrat am 
23. Juni 2021 beschlossenen Lockerung 
des Veranstaltungsverbots – und nach 
eingehender Beratung der Vor- und Nach-
teile schweren Herzens dazu entschlos-
sen, die Bundesfeier 2021 abzusagen.
Die Bundesfeier beim Schützenhaus ist 
ein Familienfest mit hoher Beteiligung. 
Aufgrund der geltenden Schutzmassnah-
men (Zugangskontrollen, Abstandsrege-
lung, Covid-Zertifikat, Maskenpflicht) ist 
ein Festwirtschaftsbetrieb mit Live-Mu-
sik, das Abfeuern von Feuerwerk und der 
Lampionumzug für Kinder nur mit massiv 
erhöhtem Personal- und Sachaufwand 
und vor allem mit starken Einschränkun-
gen für die Besucherinnen und Besucher 
möglich. Aus diesem Grund zieht unser 
Ausschuss es vor, auf die Durchführung 
zu verzichten.
Wir sind zuversichtlich, dass sich die Lage 
weiter normalisieren wird und wir uns zu-
künftig wieder ohne grosse Einschränkun-
gen begegnen dürfen. Erst dann wird ein 
unbeschwertes und geselliges Beisam-
mensein wieder möglich sein.
Der Ausschuss Bundesfeier – mit dem 
EHC Belp und weiteren Eventpartnern – 
hofft darauf, Sie am 31. Juli 2022 wieder 
beim Schützenhaus willkommen zu heis-
sen, wenn es wieder gilt, gemeinsam auf 
den Geburtstag der Schweiz anzustos-
sen.

Ausschuss Bundesfeier, EHC Belp
Belp, im Juli 2021

An den Schulen Belp werden über 1’200 
Kinder und Jugendliche von 160 Lehr- und 
Betreuungspersonen unterrichtet, resp. 
betreut. Frühe Förderung, Schulsozial-
arbeit, Kinder- und Jugendfachstelle, 
freiwilliger Schulsport, Ferienpass und 
die beliebte Ferienkolonie runden das 
vielfältige Angebot der Abteilung Familie 
und Bildung ab.   
Für unser Abteilungsteam suchen wir per 
1. Oktober 2021 oder nach Vereinbarung 
eine/n 
Schulsekretärin / Schulsekretär (90%)
Sachbearbeiter/in
Ihre Hauptaufgaben
-  Fachliche Führung der Schuladminist-

ration
-  Führung des Schulsekretariats (Triage 

von Aufgaben)

-  Erledigung von administrativen und or-
ganisatorischen Aufgaben

-  Entlastung und fachliche Unterstützung 
der Abteilungsleitung und der Schullei-
tungen 

-  Anlaufstelle für Schulleitungen, Lehrper-
sonen, Eltern, Behörden und Bevölke-
rung bei administrativen Fragen 

- Unterstützung von Projekten
Ihr Profil
- Sie bringen eine kaufmännische Aus-
bildung mit mehrjähriger Berufserfahrung 
mit, Erfahrung in ähnlicher Funktion und 
Kenntnisse des Bernischen Schulsystems 
sind Pluspunkte.
-  Sie haben ausgezeichnete Kenntnisse 

moderner ICT- und Kommunikations-
techniken.

-  Eine sichere Anwendung der deutschen 
Sprache (Wort und Schrift) zeichnet Sie 
aus. Sie kommunizieren stilsicher im 
Umgang mit verschiedenen Anspruchs-
gruppen. 

-  Sie sind eine offene, flexible und belast-
bare Persönlichkeit mit ausgeprägten 
Sozialkompetenzen. Eine zuverlässige, 
effiziente und proaktive Arbeitsweise 
zeichnet Sie aus.

Ihre Zukunft
-  Abwechslungsreiche und selbstständige 

Tätigkeit in einem lebhaften, abwechs-
lungsreichen und spannenden Betrieb - 
Nahtstelle zwischen Verwaltung, Politik, 
Bevölkerung und Schule

-  Zeitgemässe öffentlich-rechtliche An-
stellung nach kantonalen und kommu-
nalen Richtlinien

-  Arbeitsort in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs Belp

Ihr nächster Schritt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
senden Sie Ihre Bewerbung an 
weber.michel@belp.ch. 
Bei Fragen steht Ihnen Michel Weber, Lei-
ter Familie und Bildung, 
031 818 22 08, 079 383 68 55 gerne zur 
Verfügung.
Besuchen Sie uns auf www.schulenbelp.ch 
und www.belp.ch

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Ringgenberg Hans, Stock-
matt 847, 3123 Belp
Projektverfasser: Chaletplan GmbH, 
Brandeggstrasse 26, 3818 Grindelwald
Bauvorhaben: Sanierung der Wohnung im 
Erdgeschoss. Erweiterung der Wohnung 
im Obergeschoss in eine 5 Zimmer-Woh-
nung. Einbau einer Wohnung im Dachge-
schoss mit 4-Zimmern.
Teilrückbau des Schopfes inkl. der Garten-
laube Einschlagweg 918a und Anbau einer 
Remise an der Südfassade.
Bauart: Einschlagweg 918: Die bestehen-
de Bauweise wird übernommen. Krüppel-
walmdach mit Ziegeleindeckung.
Einschlagweg 918a: Satteldach mit roter 
Ziegeleindeckung. Fassade Holschalung 
stehend, roh.
Standort: Einschlagweg Nr. 918, auf Gbbl. 
Nr. 3178 / 1019, Landwirtschaftszone, Ge-
wässerschutzbereich A, ES III, Koordina-
ten 2‘605`504/1‘193`826, Schutzobjekt 
Kat. K-Objekt.
– Ausnahmegesuche: Bauen ausserhalb 

Baugebiet, RPG Art. 24
– Unterschreiten der Raumhöhe, BauV 

Art. 67
– Unterschreiten der Fensterflächen, 

BauV Art. 64
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Entwässerung im Trennsystem, 
Schmutzwasser an Gemeindeleitung / 
ARA, Meteorwasser in Versickerung.
Auflageort und Einsprachestelle: Ge-
meinde Belp, Abteilung Planung und Inf-
rastruktur, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 
Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 16. August 
2021
Es wird auf die aufgestellten Profile und 
die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen und 
Lastenausgleichsansprüche sind schrift-
lich und begründet innerhalb der Aufla-
gefrist einzureichen. Begriff des Lasten-
ausgleichs gemäss Art. 30 und 31 BauG 
(Ansprüche, die nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken).
 Belp, 15. Juli 2021 
 Bauinspektorat, Jeanine Schwab 

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Immobel AG, Oberried-
weg 13, 3123 Belp
Projektverfasser: GHZ Architekten AG, 

Sägetstrasse 5a, 3123 Belp
Bauvorhaben: Einbau einer Postfiliale in 
die bestehenden Gewerberäume. Neubau 
eines Geschäftszugang an der Süd-West-
fassade. 
Bauart: Die bestehende Bauweise wird 
übernommen.
Standort: Bahnhofstrasse Nr. 7a, auf Gbbl. 
Nr. 30, Bauzone Kernzone, Gewässer-
schutzbereich A, ES III, Koordinaten 
2.604.570/1.193.270, Baugruppe A.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
de Belp, Abteilung Planung und Infrastruk-
tur, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 16. August 
2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 
 Belp, 15. Juli 2021
 Planung und Infrastrukur, Bauinspektorat
 Jeanine Schwab

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: STWEG Ahornweg 15, 
Belp, p. Adr. Von Graffenried AG, Markt-
gass-Passage 3, PF, 3001 Bern
Projektverfasser: BGTECH HEIZUNG AG, 
Worblentalstrasse 171, 3065 Bolligen
Bauvorhaben: Ersatz des bestehenden 
Ölheizkessels mit Kaminsanierung.
Bauart: unverändert.
Standort: Ahornweg Nr. 15, auf Gbbl. 
Nr. 2890, Wohnzone W3, Gewässer-
schutzbereich B, ES II, Koordinaten 
2.604.782/1.192.731.
Auflageort und Einsprachestelle: 
Gemeinde Belp, Abteilung Planung und 
Infrastruktur, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 
Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 30. August 
2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 
 Belp, 29. Juli 2021, 
 Planung und Infrastrukur, Bauinspektorat
 Nadja Minder

 GERZENSEE

Bundesfeier 2021
Sonntag, 1. August 2021 (Spezialpro-
gramm infolge COVID-19)
Programm:
10 – 14 Uhr:
Brunch im Landgasthof Thalgut (mit Re-

servation unter Tel. 031 781 08 72) oder 

im Gasthof Bären (mit Reservation unter 

Tel. 031 781 14 21)

14 Uhr:
Apéro für Neuzuzüger (im Festzelt auf der 

Spielwiese)

ab 14.30 Uhr:
Grenzwanderung mit dem Gemeinderat 

Gerzensee (Treffpunkt: Feuerwehrmaga-

zin), Route: Dorfstrasse, untere Kirchen-

zelg, Chramburg, Schlatt, Brünnacker, 

Sädelstrasse, Nesslern, Buchenlücke, 

Haltebänkli, Turm, Schulanlage

18.30 – 21 Uhr:
Grillstand FC Gerzensee mit gratis Brat-

wurst und 1. August-Wegge für alle Bür-

gerinnen und Bürger von Gerzensee (auf 

unterem Pausenplatz der Schulanlage), 

Verkauf von Getränken und Cake, Spiel 

und Spass für Kinder auf dem Kunstra-

sen Bächlifeld

21.15 Uhr:
Fackelumzug zum Feuer (Abmarsch ab 

Schulhausplatz zum Feuer in die See-

gasse)

Vorsicht:
Für das Abfeuern von Feuerwerkskörpern 

wird ein separater Platz beim Feuer ge-

kennzeichnet. Bitte das Abfeuern von 

Feuerwerkskörpern auf den 1.8.2021 be-

schränken! 

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger 

herzlich ein am Spezialprogramm für die 

Bundesfeier 2021 teilzunehmen und damit 

auch unsere Gastronomiebetriebe im Dorf 

zu unterstützen! 

 Der Gemeinderat

Wanderweg teilweise gesperrt
Der Aareuferweg ist ab Restaurant Thal-
gut bis Ochsenmatt Gerzensee infolge 
Sturmholz bis Winter 2021 gesperrt. Wir 
bitten die Bevölkerung, von dieser Sper-
rung Kenntnis zu nehmen und danken für 
das Verständnis.
 Der Gemeinderat

Hundetaxe
Mitte August 2021 wird allen registrier-
ten HundehalterInnen die Rechnung für 
die Hundetaxe 2021 zugestellt. Sie be-
trägt pro Hund Fr. 50.–. Taxpflichtig sind 
Halterinnen und Halter deren Hund am 
1.8.2021 älter als sechs Monate ist. 
Wir bitten alle HundehalterInnen, die ihr 
Tier noch nicht angemeldet haben, deren 
Hund verstorben oder verkauft worden 
ist, dies bis am 6. August 2021 bei der 
Gemeindeverwaltung, Spielgasse 1, 3115 
Gerzensee (Telefon 031 781 01 88 / info@
gerzensee.ch) zu melden. Auf die Abgabe 
einer Hundemarke wird verzichtet.
Diese Mutationen sind auch der Tier-
datenbank AMICUS (www.amicus.ch, 
Tel. 0848 777 100) zu melden.
 Die Gemeindeverwaltung

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Matthias Wüthrich, Dorf-
strasse 29, 3115 Gerzensee
Projektverfasser: GLB Thun, Moosweg 11, 
3645 Gwatt
Bauvorhaben: Umnutzung best. Stall, Ein-
bau einer Holzschnitzelheizung mit Lager, 
Wärmeverteilnetz zu den Gebäuden Dorf-
str. Nr. 16 / 18 / 27 / 29 / 31
Standort: Dorfstrasse 29, Gerzensee, Par-
zelle Nr. 6, Landwirtschaftszone / W/A 2, 
Ortsbildgebiet, Baugruppe A, schützens- 
und erhaltenswerte Bauten
Koordinaten: 2.608.000/1.187.400
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: ARA-Anschluss best., Versickerung 
Dachwasser
Beanspruchte Ausnahme: Art. 24 ff RPG, 
Bauen ausserhalb der Bauzone
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Gerzensee, Spielgasse 1, 
3115 Gerzensee.
Auflage- und Einsprachefrist: Montag, 
16. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich 
(im Doppel). Lastenausgleichsansprüche, 
die der Gemeinde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz). Allfällige Kollektivein-
sprachen oder vervielfältigte Einzelein-
sprachen sind nur gültig, wenn die Person 
oder die Personengruppe angegeben ist, 
welche die Einsprechergruppe rechtsgül-
tig zu vertreten befugt sind (Art. 35b BauG)
Begriff des Lastenausgleichs gemäss 
Art. 30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder-
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebe-
willigung, eine Überbauungsordnung oder 
sonstwie in wesentlicher Abweichung von 
örtlichen Bauvorschriften zulasten eines 
Nachbars eingeräumt ist, so hat er diesen 
Nachbar zu entschädigen, wenn die Be-
einträchtigung erheblich ist.
 Gerzensee, 9. Juli 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Gemeinderat Gerzensee

GUGGISBERG

Trinkwasserqualität
Das Quellwasser der Wasserversorgung 
Guggisberg wird periodisch untersucht 
und mittels einer Ultraviolettanlage des-
infiziert. Die Untersuchungsergebnisse der 
letztmals am 29.06.2021 im Rahmen der 
Selbstkontrolle entnommenen und durch 
das Kantonale Laboratorium in Bern unter-
suchten Proben entsprechen den gesetz-
lichen Vorschriften. Der Härtegrad variiert 
je nach Entnahmestelle zwischen 17.2 und 
27 französischen Härtegraden (= hart).
Der Nitratgehalt liegt zwischen 0.5 mg/l 
und 18.9 mg/l und damit unter dem Tole-
ranzwert von 40 mg/l. Untersuchungsbe-
richte mit den weiteren untersuchten Wer-
ten können auf der Gemeindeschreiberei 
eingesehen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Be-
sitzer von Privatversorgungen allfällige 
Wasserbezüger/innen gemäss Art. 275 lit. 
D der Lebensmittelverordnung ebenfalls 
jährlich mindestens einmal über die Qua-
lität des Trinkwassers informieren müssen.
Guggisberg, 26. Juli 2021  
WASSERVERSORGUNG GUGGISBERG

Die Gemeindeverwaltung Guggisberg hat 
auf August 2022 eine freie Lehrstelle als
Kauffrau/Kaufmann EFZ 
zu vergeben.
Wir bieten dir, einer/einem aufgeweckten, 
motivierten und begeisterungsfähigen 
Schulabgänger/in (Sekundarschule oder 
Realschule mit berufsvorbereitendem 10. 
Schuljahr), die Chance, in einem aufge-
stellten Team eine dreijährige Ausbildung 
zu absolvieren. Dabei erwirbst du mit prak-
tischen Arbeiten fundierte Kenntnisse über 
die verschiedenen Zweige einer Gemein-
deverwaltung und in den überbetrieblichen 
Kursen das branchenspezifische Wissen 
für den Lehrabschluss.
Mit der kaufmännischen Grundbildung 
werden dir von Beginn an viel Selbstän-
digkeit und Verantwortung übertragen.
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann zögere nicht und sende bis am 31. 
August 2021  deine Bewerbung mit Mo-
tivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto, 
Referenzen, Zeugniskopien der letzten drei 
Schuljahre und Multicheck (falls vorhanden) 

an die Gemeindeverwaltung Guggisberg, 
z. Hd. Beatrice Burren, Dorf 67, 3158 Gug-
gisberg oder per E-Mail an beatrice.bur-
ren@guggisberg-be.ch.
Weitere Auskünfte erteilt Berufsbildnerin 
Beatrice Burren (Tel.: 031 735 51 29 / E-Mail: 
beatrice.burren@guggisberg-be.ch).

Guggisberg, im Juli 2021
Gemeinderat Guggisberg

Grüngutcontainer Sangernboden
Ab sofort steht im Sangernboden ein 
Grüngutcontainer für die Bevölkerung 
von Guggisberg zur Verfügung.

Der temporäre Standort des Containers 
befindet sich bei der Firma Zbinden Bau-
Trans.

GEMEINDERAT GUGGISBERG

 JABERG

Hundetaxe 2021
Gestützt auf das Hundegesetz des Kan-
tons Bern und das Gebührenreglement 
der Gemeinde Jaberg wird Mitte August 
2021 allen registrierten Hundehalter*in-
nen die Rechnung für die Hundetaxe 2021 
zugestellt. Taxpflichtig sind alle Tiere, die 
am 1. August mindestens sechs Monate 
alt sind.
Wir bitten alle Hundehalter*innen, die ih-
ren Hund noch nicht bei der Gemeinde an-
gemeldet oder allenfalls auch abgemeldet 
haben, dies bis am Montag, 9. August 2021, 
schriftlich, telefonisch oder via E-For-
mular auf der Homepage der Gemeinde 
nachzuholen. 
Ein Verkauf oder Tod des Hundes sowie 
Adressänderungen oder ein Wegzug der 
Besitzer*innen, sind durch die Halter*innen 
nebst der Gemeinde auch der Amicus-
datenbank unter www.amicus.ch oder 
telefonisch unter 0848 777 100 zu melden. 
 Gemeindeverwaltung Jaberg
 Telefon 031 781 17 08 / 
 gemeindeverwaltung@jaberg.ch

Wasserversorgungsreglement / 
Abwasserentsorgungsreglement – 
Rechtskraft
Gegen die Versammlungsbeschlüsse vom 
17. Juni 2021 der Gemeindeversammlung  
Jaberg wurde bis zum Ablauf der Be-
schwerdefrist keine Beschwerde erhoben. 
Das Wasserversorgungsreglement sowie 
das Abwasserentsorgungsreglement sind 
somit in Rechtskraft erwachsen und treten 
rückwirkend per 1.1.2021 in Kraft. 
 Der Gemeinderat

 KAUFDORF

Keine 1. August-Feier
Der Gemeinderat hat aufgrund der nach 

wie vor bestehenden Unsicherheiten we-

gen Covid-19 an seiner Sitzung vom 4. Mai 

2021 beschlossen, in diesem Jahr auf die 

Durchführung einer offiziellen 1. August-

Feier zu verzichten.

 Gemeinderat Kaufdorf

Hundetaxe 2021
Allen Hundebesitzerinnen und -besitzern, 
die im Vorjahr eine Hundetaxe entrichtet 
oder bei der Gemeindeverwaltung inzwi-
schen einen Hund angemeldet haben, 
wird im August eine Rechung für die Hun-
detaxe 2021 über CHF 100.– pro Hund 
zugestellt.
Hundebesitzerinnen und -besitzer, wel-
che einen neuen Hund haben und/oder 
deren Hund bei der Gemeindeverwaltung 
noch nicht registriert ist, bitten wir, die-
sen Hund bis am 31. August 2021 bei der 
Gemeindeverwaltung Kaufdorf anzumel-
den. Taxpflichtig sind alle Hunde, die am 
1. August 2021 mindestens sechs Monate 
alt waren. Wir empfehlen, auch jene Hun-
de der Gemeindeverwaltung zu melden, 
welche am 1. August 2021 noch nicht 
sechs Monate alt waren und somit erst 
im nächsten Jahr taxpflichtig werden. 
Ebenso sind Abgang, Besitzerwechsel 
oder Adressänderungen von Hunden der 
Gemeindeverwaltung zu melden. 
Da die Schweiz seit dem 1. April 1999 als 
tollwutfrei gilt, besteht kein Impfobligato-
rium mehr gegen Tollwut. Bei einem Gren-
zübertritt mit dem Hund muss dieser aber 
weiterhin gegen Tollwut geimpft sein.
Das nationale Obligatorium zum Besuch 
eines Kurses mit Sachkundenachweis 
(SKN) für Hundehaltende wurde auf-
grund eines Parlamentsbeschlusses per 
1. Januar 2017 aufgehoben. Da im Kan-
ton Bern kein kantonales Kursobligato-
rium besteht, müssen Hundehalterinnen 
und Hundehalter im Kanton Bern keinen 
Sachkundenachweis mehr absolvie-
ren. Um den verantwortungsvollen und 
sicheren Umgang mit Hunden zu lernen 
oder aufzufrischen, empiehlt der kanto-
nale Veterinärdienst dennoch den Besuch 
von Hundekursen.

Gemeindeverwaltung Kaufdorf

 KIRCHDORF

Eröffnungs Bibliothek Kirchdorf im 
Dorfträff
Die Schul- und Gemeindebibliothek Kirch-
dorf begrüsst Sie ab dem 16. August 2021 
herzlich am neuen Standort im Dorfträff 
Kirchdorf (Dorfstrasse 19, Kirchdorf) 1. 
Stock.
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Telefon 031 311 90 40

Die Gemeindeverwaltung Guggisberg hat auf August 2022 
eine freie Lehrstelle als

Gemeindeverwaltung
Guggisberg
Dorf 67
3158 Guggisberg

031 735 51 29
www.guggisberg-be.ch
inof@guggisberg-be.ch

Kauffrau/Kaufmann EFZ 
zu vergeben.

Wir bieten dir, einer/einem aufgeweckten, motivierten und 
begeisterungsfähigen Schulabgänger/in (Sekundarschule 
oder Realschule mit berufsvorbereitendem 10. Schuljahr), 
die Chance, in einem aufgestellten Team eine dreijährige 
Ausbildung zu absolvieren. Dabei erwirbst du mit 
praktischen Arbeiten fundierte Kenntnisse über die 
verschiedenen Zweige einer Gemeindeverwaltung und in 
den überbetrieblichen Kursen das branchenspezifische 
Wissen für den Lehrabschluss.
Mit der kaufmännischen Grundbildung werden dir von 
Beginn an viel Selbständigkeit und Verantwortung 
übertragen.

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann zögere nicht und sende bis am 31. August 2021
deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. 
Foto, Referenzen, Zeugniskopien der letzten drei Schuljahre 
und Multicheck (falls vorhanden) an die 
Gemeindeverwaltung Guggisberg, z. Hd. Beatrice Burren, 
Dorf 67, 3158 Guggisberg oder per E-Mail an 
beatrice.burren@guggisberg-be.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Berufsbildnerin Beatrice Burren 
(Tel.: 031 735 51 29 / E-Mail: beatrice.burren@guggisberg-
be.ch).

Reinigungsfachkraft
40% / Schwarzenburg

Sorgen Sie täglich für Sauberkeit und Ordnung und tragen Sie bei zur angeneh-
men Atmosphäre für unsere Mitarbeitenden und Gäste. Werden Sie Teil unseres
engagierten Reinigungsteams.

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Be-
völkerungsschutz und Sport VBS
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ihr Profil
• Ausgewiesene Erfahrung im Reini-
gungsdienst, vorzugsweise in der
Hotelreinigung

• Qualitätsbewusste, gründliche und
speditive Arbeitsweise

• Teamorientiert, freundlich und zu-
verlässig

• Zeitlich hohe Flexibilität, rasche Re-
aktionszeiten möglich

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS ist die national anerkannte Koor-
dinationsstelle für Bevölkerungsschutz zwischen Fachstellen Bund, Kantonen
und Dritten. Es sorgt für Grundlagen und Koordination, insbesondere in den
Bereichen Risikoanalyse, Warnung und Alarmierung, Ausbildung, Telematik und
Schutzinfrastruktur sowie ABC-Schutz und Abrüstung. Zusammen mit den Kan-
tonen sowie weiteren nationalen und internationalen Partnern verfügt es über
Fähigkeiten, aktuelle Technologien und Infrastrukturen für die Bewältigung von
Katastrophen und Notlagen.

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenser-
fahrungen ihrer Mitarbeitenden und fördert deren Vielfalt. Gleichbehandlung
geniesst höchste Priorität.

Onlinebewerbung unter www.stelle.admin.ch, Ref. Code 46479

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Jürg Buchser, Chef Fachbereich
Seminarzentrum, Tel. +41 58 469 38 10 / +41 79 505 19 37

Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung finden Sie unter www.stelle.admin.ch

Ihre Aufgaben
• Räumlichkeiten des Ausbildungs-
zentrums reinigen (Büros, Ausbil-
dungsräume, Hotelzimmer, sanitäre
Anlagen); Einsatzzeiten richten sich
nach anfallenden Arbeiten

• Bei Bedarf logistische Aufgaben
übernehmen (Büromaterial vorbe-
reiten und bereitstellen, Dienstbe-
kleidung für Mitarbeitende
bereitstellen und abgeben)

• Kundenorientierter mündlicher Aus-
tausch in deutscher Sprache

• Spontan Arbeitskolleginnen/Arbeits-
kollegen ablösen

In Oberbalm, einer ländlichen Gemeinde mit rund 900 Ein-
wohner 10 km südwestlich von Bern im Naturpark Gantrisch 
suchen wir ab 1. November 2021 oder nach Vereinbarung 
ein/eine

Sachbearbeiter/in Bauverwaltung

Aufgabenbereiche
Sachbearbeitung Bauen, Schalter- und Telefondienst, 
Mitarbeit Gemeindeverwaltung
Voraussetzungen
Kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung

Exakte und selbstständige Arbeitsweise

Angebot
Kleines aufgestelltes Team

Anstellung nach den kantonalen Richtlinien und dem 
Personalreglement der Gemeinde Oberbalm

20. August 2021 an die Gemeindeverwaltung Oberbalm, 

www.oberbalm.ch.

Einwohnergemeinde 
Oberbalm

Gesucht  ab 1.9.2021  oder nach Vereinbarung  
 

Landschaftsgärtner/in  
Betriebsfachmannunterhalt  
Siedlungswart   80 – 100% 

Ihre Aufgaben… 
  Unterhalt von Grünanlagen, Grünflächen  

      und Gehölz auf Wohnsiedlungen 
   Instandhaltung und Unterhalt von Einstellhallen 
   Reinigungen im Aussenbereich   
   Winterdienst manuell und maschinell 

Sie bringen mit… 
   Führerausweis der Kat.B  
   Handwerkliches Geschick m. Schwerpunkt Garten 
   Zuverlässiges und selbständiges Arbeiten 
   Umgang mit Garten-, Kommunalmaschinen 

Wir bieten… 
   Dauerstelle  im Monatslohn 
   Der Ausbildung entsprechender Lohn  
   Modernen Maschinenpark 

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung. 

STAUDENMANN   Unternehmungen 
Steinhausstr. 45,   3150 Schwarzenburg 

Tel. 031 731 32 25   staudenmann@bluewin.ch 
www.staudenmann-unternehmungen.ch 

Das Betagtenzentrum Laupen ist das Kompetenzzentrum 
für Altersfragen im Lebensraum Laupen und unterstützt und 
ermöglicht das Wohnen und Leben für 100 leicht bis schwer 
pflegebedürftige Menschen.

Als Ergänzung des Teams suchen wir Mitarbeitende mit einer 
Aus- oder Weiterbildung als

Fachfrau/-mann Gesundheit /  
Dipl. Pflegefachperson HF
Wir wenden uns an initiative und engagierte Pflegefachperso-
nen, welche gerne Verantwortung für eine ganzheitliche Pflege 
und Betreuung nach den Grundsätzen der Palliative Care, 
Validation, Kinaesthetics und Basale Stimulation übernehmen. 
Anstellung nach Ihren Wünschen mit Pensen zwischen  
50 – 100%.
 

Was Sie mitbringen
• Eine Ausbildung auf Sekundar- oder Tertiärstufe
• Wenn möglich Erfahrung in der Langzeitpflege
• Positive und offene Grundhaltung
• Gute Deutschkenntnisse (mündlich/schriftlich)

Wir freuen uns auf Sie
• Sie werden herzlich aufgenommen
• Können auf tatkräftige Unterstützung zählen
• Profitieren von grosszügigen Anstellungsbedingungen
• Geniessen attraktive Weiterbildungsangebote

Für Fragen steht Ihnen unser Bereichsleiter Pflege und Betreu-
ung, Herr Sanel Jaskic, unter der Nummer 031 740 11 11  
gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:  
Betagtenzentrum Laupen, Janine Meyer,  
Krankenhausweg 12, 3177 Laupen  
oder noch einfacher per Mail an: hr@bz-laupen.ch.

Die Gemeindeverwaltung Rüschegg hat per 

Sommer 2022 eine freie

Lehrstelle  Kauffrau / Kaufmann
Ausbildungsprofi l E / ev. B

anzubieten.

Interessierst Du Dich für einen lebhaften, dienst-

leistungsorientierten Verwaltungsbetrieb, bist Du 

gerne mit Leuten in Kontakt und hast Freude an 

der Arbeit mit dem PC, so können wir Dir einiges 

bieten.

Du bist aufgestellt, lernbegierig und verfügst über 

eine Sekundarschulausbildung oder Realschulaus-

bildung mit 10. Schuljahr.

BewerberInnen, welche in die engere Auswahl kom-

men, werden zu einem Schnuppertag eingeladen.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeug-

niskopien und Lernberichten sind bis 16. August 
2021 zu richten an die:

Gemeindeverwaltung Rüschegg

Vermerk «Lehrstelle KV»

Hirschhorn 298a

3153 Rüschegg Gambach

Rüschegg ist eine landeskirchlich geprägte,

offene Kirchgemeinde mit 1200 Reformierten.

Sie liegt im Gantrischgebiet zwischen Bern,

Freiburg und Thun.

Die reformierte Kirchgemeinde Rüschegg sucht auf den 1. Oktober, 

oder nach Vereinbarung

eine Kirchenmusikerin / einen Kirchenmusiker

für ca. 30 Gottesdienste pro Jahr, zusätzlich der Kasualien (ca. 25%). 

Jobsharing möglich.

Wir erwarten

• eine kirchenmusikalische Ausbildung

• Freude an unterschiedlichen Musikstilen

•  liturgische Grundkenntnisse und Interesse an der Mitgestaltung 

von Gottesdiensten

• Fähigkeit, die Gemeinde zum Singen anzuleiten

• die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche

Wir bieten

• ein motiviertes Team von Pfarrerin und Sigristin mit vielen Ideen

•  Eine Kirchenorgel, gebaut von der Firma Wälti erbaut 1969 mit 2 

Manualen und Pedal

• Die Möglichkeit, Übungszeiten selber einzuteilen

•  Eine 200-jährige Kirche auf dem Rüschegghoger mit Rundsicht von 

Jura bis zu den Alpen

• ÖV-Anbindung an Schwarzenburg und Riggisberg

• Anstellung nach landeskirchlichen Richtlinien

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Urs Nussbaum, Kirchgemeindepräsident, Tel. 079 682 71 59

Susanne Bill, Organistin, Tel. 031 731 00 60

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Urs Nussbaum, Kirchgemeindepräsident, Rüschegg 329, 

3153 Rüschegg Gambach, urs.nussbaum@kirche-rueschegg.ch

Weitere Informationen unter https://www.kirche-rueschegg.ch

Schreiner / Bodenleger
für Rep., Umbau, Böden, Laminat, 
Parkett, Lino, PVC. Verlege auch 
Ihren gekauften Boden, Montagen

Mobil 079 356 49 70
DUO215852

Wir suchen per sofort: 

Eine saubere und diskrete Putzfrau 
sowie einen Gärtner 
für unser gepflegtes Haus in Gerzensee. 

Bei Interesse bitte melden unter: 
079 478 75 36 oder 079 358 61 60.

DUO216142

Für unsere Direktvermarktung suchen 

wir …
 

…auf Oktober 2021

MarktverkäuferIn (m/w) (mit Anhän-

gerführerschein

Jeden Dienstag- und Freitagvormittag

• Transport zum Marktplatz (PW mit 

Anhänger)

• Auf- u. Abbau des Standes

• Verkauf von Früchten und Gemüse 

… per sofort oder nach Vereinbarung

Chauffeur im Nebenerwerb ev. (Jung-)

Landwirt

Dienstag, Donnerstag, Samstag jeweils 

Vormittag à ca. 3 h

• Ausliefern von Früchten und Ge-

müse an Restaurants und Läden

• Lieferwagen bis 3.5t
 

Sie sind aufgestellt, robust und lieben 

Kundenkontakt.
 

Wir bieten vielfältige und spannende 

Tätigkeit.
 

Weitere Infos unter:

Heinz u. Maria Stucki, 3116 Noflen, 

031 781 05 03

www.stucki-noflen.ch 052185J
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Öffnungszeiten:
Montag,  13.00 – 13.45 Uhr 
Dienstag,  10.15 – 11.15 Uhr (NEU) 
Donnerstag,  16.30 – 17.30 Uhr
Für die Nutzung der Online-Bibliothek 
(www.kirchdorf-be.ch/bibliothek) melden 
Sie sich in der Bibliothek, gerne erstellen 
wir Ihnen ein Login.
Bitte benutzen Sie die Parkplätze beim 
Viehschauplatz.
 Das Bibliotheksteam

Hundetaxe 2021
Die Hundetaxe für das Jahr 2021 beträgt 
CHF 80.– pro Hund und ist für jedes Tier 
zu entrichten, das am 1. August 2021 älter 
als sechs Monate ist.
Den uns bekannten Hundebesitzerinnen 
und Hundebesitzern wird im Verlaufe des 
August 2021 eine Rechnung zugestellt. 
Veränderungen im Tierbestand (Zugän-
ge, Tod, Weitergabe von Hunden) sind der 
Gemeindeverwaltung Kirchdorf laufend 
zu melden. 
Bitte beachten Sie, dass alle Hunde durch 
einen Tierarzt mit einem nummerierten Mi-
krochip gekennzeichnet und in der Ami-
cus-Datenbank registriert sein müssen. 
 Gemeindeverwaltung Kirchdorf

Mittagstisch 60+
Wir laden Sie ein, am zweiten Freitag je-
des Monats an einem gemeinsamen Mit-
tagstisch teilzunehmen: gut essen, neue 
Menschen kennen lernen, plaudern.... Das 
Mittagessen kostet ca. 17.– und wird um 
12 Uhr serviert. Die Teilnahme ist im jewei-
ligen Restaurant vorgängig anzumelden.
Es gelten jedoch immer die Covid-19-
Massnahmen des BAG
Jahresplanung 2021
13. August 2021, Restaurant Ochsen, 
Kirchdorf (031 781 03 01)
10. September 2021, Restaurant Dörfli, 
Mühledorf (031 781 02 72)
8. Oktober 2021, Restaurant Ochsen, 
Kirchdorf (031 781 03 01)
12. November 2021, Restaurant Dörfli, 
Mühledorf (031 781 02 72)
10. Dezember 2021, Restaurant Ochsen, 
Kirchdorf (031 781 03 01)

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Schürch Urs, Stoffelsrüt-
ti 95, 3116 Noflen
Projektverfassende: Bieri Alfred, Häsenen, 
3116 Noflen
Bauvorhaben: Nachträgliches Baugesuch 
Ersatz Öl- und Stückholzheizung durch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe Split, aussen 
aufgestellt
Standort: Stoffelsrütti 95, 3116 Noflen, 
Parzelle Nr. 341
Zonen: Landwirtschaftszone, Gewässer-
schutzbereich üB
Schutzzone: Keine
Beantragte Ausnahmen: Bauen ausser-
halb der Bauzone, Art. 24 RPG
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
verwiesen. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer die Einsprechergruppe 
rechtsverbindlich zu vertreten befugt ist 
(Art. 35b Baugesetz). Verfügungen und 
Entscheide können in Amtsanzeigern oder 
im Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn 
die Postzustellung wegen der grossen An-
zahl der Einsprachen mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verbunden wäre (Art. 
35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 9. Juli 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Kaufmann Daniel, Noflen-
strasse 19, 3116 Kirchdorf
Projektverfasser: Bieri Alfred, Häsenen, 
3116 Noflen
Bauvorhaben: Ersatz bestehende Park-
plätze vor der Garage durch 4 Parkplät-
ze auf der Westseite; Vergrösserung Sitz-
platz, Südseite; UG Ersatz Fenster durch 
Türe, Ostseite; Abbruch Eichen-Schwel-
lenmauer und Teilersatz durch Betonmau-
ern; Aufteilen der bestehenden Wohnung 
in zwei Wohnungen, Einbau Studiowoh-
nung im UG
Standort: Noflenstrasse 19, 3116 Kirch-
dorf, Parzelle Nr. 817/1
Zonen: Wohnzone W2; Gewässerschutz-
bereich üB
Beanspruchte Ausnahme: Unterschreiten 
des Strassenabstandes, Art. 80 SG; Un-
terschreiten der Zonengrenze, Art. 212, 
Abs. 2, Bst. h
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchs-
akten verwiesen. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sowie Lastenausgleichs-
ansprüche sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 

bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer die Einsprechergruppe 
rechtsverbindlich zu vertreten befugt ist 
(Art. 35b Baugesetz). Verfügungen und 
Entscheide können in Amtsanzeigern oder 
im Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn 
die Postzustellung wegen der grossen 
Anzahl der Einsprachen mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verbunden wäre (Art. 
35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 8. Juli 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Mösching Architektur AG, 
Bernstrasse 42, Postfach 59, 3125 Toffen
Projektverfassende: Mösching Architek-
tur AG, Bernstrasse 42, Postfach 59, 3125 
Toffen
Bauvorhaben: Projektänderung zum Ge-
samtbauentscheid vom 22. März 2012; 
Anpassungen Grundrissgestaltung
Anpassungen Fassadengestaltung
Standort: Hauenenstrasse 7, 3126 Gelter-
fingen, Parzelle Nr. 516/2
Zonen: W2, Gewässerschutzbereich üB
Schutzzone: Keine
Beantragte Ausnahmen: Keine
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
verwiesen. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 9. Juli 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Berchtold Bühler, Beunde 
2, 3116 Kirchdorf

Projektverfassende: Kurt Senn AG, 
Austrasse 2, 3114 Wichtrach

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe, aussen auf-
gestellt

Standort: Beunde 2, 3116 Kirchdorf, 
Parzelle Nr. 657/1

Zonen: Wohnzone W2, Gewässerschutz-
bereich üB

Schutzzone: Aerchologische Stätte Kirch-
dorf

Beantragte Ausnahmen: Keine

Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf

Auflage- und Einsprachefrist bis: 30. Au-
gust 2021

Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Einsprachefrist im Doppel bei der 
Gemeindeverwaltung Kirchdorf einzurei-
chen.

In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).

 Kirchdorf, 22. Juli 2021

 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Daniel und Nelly Mosi-
mann, Seegasse 21, 3116 Kirchdorf

Projektverfassende: Kreuter Architekten 
AG, Architekturbüro, Voremberg 11, 3150 
Schwarzenburg

Bauvorhaben: Nachträgliches Bauge-
such; Balkonvergrösserung und Einbau 
zusätzliches Dachflächenfenster

Standort: Seegasse 21, Kirchdorf, Par-
zelle Nr. 133 / 1

Zonen: Landwirtschaftszone; Natur-
schutzgebiet Gerzensee und Umgebung; 
Gewässerschutzbereich Ao

Beanspruchte Ausnahme:  Eingriffe in 
kantonale Naturschutzgebiete (Schutz-
gebiete nach Art. 6 NSchG)

Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 
24 RPG) Auflageort und Einsprachestel-
le: Gemeindeverwaltung Kirchdorf, Kirch-
gasse 2, 3116 Kirchdorf

Auflage- und Einsprachefrist bis: 30. Au-
gust 2021

Es wird auf die aufgelegten Gesuchsak-
ten verwiesen. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sowie Lastenausgleichs-
ansprüche sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 

In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).

 Kirchdorf, 19. Juli 2021

 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Roland Kempf und Anja 
Baumann, Beunde 4, 3116 Kirchdorf

Projektverfassende: WHS Haustechnik 
GmbH, Pfandernstrasse 72, 3645 Gwatt

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe, aussen auf-
gestellt und Umnutzung Tankraum zu 
Kellerraum

Standort: Beunde 4, 3116 Kirchdorf, Par-
zelle Nr. 62/1

Zonen: Wohnzone W2, Gewässerschutz-
bereich üB

Schutzzone: Keine

Beantragte Ausnahmen: Keine

Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf

Auflage- und Einsprachefrist bis: 30. Au-
gust 2021

Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Einsprachefrist im Doppel bei der 
Gemeindeverwaltung Kirchdorf einzurei-
chen.

In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).

Kirchdorf, 23. Juli 2021

Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
Kirchdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Schären Peter, Hofmatt 
27, 3126 Gelterfingen

Projektverfassende: Zysset Holzbau, Fi-
schermatt 7, 3127 Mühlethurnen

Bauvorhaben: - Aufstellen von 1 Hochsi-
lo für die Lagerung von Maissilo sowie 5 
Kraftfuttersilos

- Erweiterung bestehender Laufstall

- Neubau Mist- und Waschplatz

Standort: Hofmatt 27b, 3126 Gelterfingen, 
Parzelle Nr. 444 / 2

Zonen: Landwirtschaftszone; Gewässer-
schutzbereich üB; Fruchtfolgefläche

Beantragte Ausnahmen: - Abweichung 
Dachgestaltungsvorschriften, Art. 28 GBR

- Überschreiten der Gesamthöhe für Si-
los (Art. 37 Abs. 4 GBR)

Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Das Regenabwasser wird soweit 
möglich versickert, das Schmutzwasser 
wird an die vorhandene Güllegrube an-
geschlossen.

Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf

Auflage- und Einsprachefrist bis: 30. Au-
gust 2021

Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Das Hochsilo wird mittel Ballone darge-
stellt. Einsprachen und Rechtsverwahrun-
gen sowie Lastenausgleichsansprüche 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Einsprachefrist im Doppel bei der 
Gemeindeverwaltung Kirchdorf einzurei-
chen.

Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 

In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).

Kirchdorf, 26. Juli 2021

Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
Kirchdorf

 NIEDERMUHLERN

Gemeindeverwaltung – Öffnungs-
zeiten vom 2.8. bis 6.8.2021
Die Gemeindeverwaltung Niedermuhlern 
ist in der Zeit vom 2. bis 6. August 2021 
jeweils am Dienstag, 2. August und Mitt-
woch, 3. August 2021 zu den gewohnten 
Öffnungszeiten geöffnet.
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und 
danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung Niedermuhlern

Baupublikation
Bauherrschaft: Christoph Ahorn, Son-
nenrainstrasse 19, 8370 Sirnach 
Projektverfasser: 
Gantrisch-Planung GmbH, Christian 
Zbinden, Marchli 62, 3156 Riffenmatt
Bauvorhaben: Um- und Ausbau Bau-
ernhaus mit Einbau einer zusätzlichen 
Wohnung, Einbau Heizung und Erstellen 
Kläranlage, Neubau Ziegenstall, Abbruch 
Garage und Saustall
Standort: Krengern 76, 3087 Niedermuh-
lern, Parzellen-Nr. 167, Zone: Landwirt-
schaftszone, Koordinaten: 2’600’380 / 
1’188’718
Inventar: Landschaftsschutzgebiet, BLN 
Gebiet 1320 Schwarzenburgerland mit 
Sense- und Schwarzwasserschlucht
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich üB, die Grundstü-
ckentwässerung erfolgt im Trennsystem. 
Anschluss an neue Kläranlage. Das Re-
genabwasser wird der bestehenden Brun-
nenleitung zugeführt. 
Ausnahmen: 
-  Bauten und Anlagen in Waldnähe (Art. 

25 KWaG)
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes 

(Art. 24 RPG)
-  Unterschreiten der Raumhöhe (Art. 67 

BauV)
Auflage- und Einsprachefrist: 
30. August 2021
Auflagestelle: Gemeinde Niedermuhlern, 
Dorf 3A, 3087 Niedermuhlern
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Baupublikation
Bauherrschaft: Stiftung Sternwarte 
Uecht, p.A. GHZ Architekten AG, Sä-
getstrasse 5a, 3123 Belp
Projektverfasser: Mario Botta Architetto, 
6850 Mendrisio und GHZ Architekten AG, 
Sägetstrasse 5a, 3123 Belp
Bauvorhaben: Gesuch um Verlängerung 
der Geltungsdauer um 2 Jahre
Neubau Observatorium und Infozentrum 
Sternwarte Uecht Niedermuhlern
gemäss Gesamtbauentscheid vom 10. 
Juli 2018 (bbew 600/2016)
Standort: Niedermuhlern, Uecht, Par-
zelle Nr. 144.02, Koordinaten 2‘601‘161 
/ 1‘189‘008
Zone: Landwirtschaftszone
Einsprachen können sich nur gegen die 
Verlängerung richten.
Auflage- und Einsprachefrist: 
30. August 2021
Auflagestelle: Gemeinde Niedermuhlern, 
Dorf 3A, 3087 Niedermuhlern
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 RIGGISBERG

Publikation der Genehmigung von Plä-
nen und Vorschriften
Öffentliche Bekanntmachung
Geringfügige Änderung der Überbau-
ungsordnung «Sonnenareal»
Genehmigung und Inkraftsetzung
Das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung hat die vom Gemeinderat Riggisberg 
am 27. März 2021 beschlossene gering-
fügige Änderung der Überbauungsord-
nung «Sonnenareal“ in Anwendung von 
Art. 61 Baugesetz vom 9. Juni 1985 mit 
Datum vom 15. Juli 2021 genehmigt. Mit 
dem Genehmigungsbeschluss wurden 
von Amtes wegen folgende Anpassun-
gen vorgenommen:
– Ergänzung UeV: Art. 25 Abs. 2: «Die Än-

derung der Überbauungsordnung tritt 

am Tag nach der Publikation der Geneh-
migung durch das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (AGR) in Kraft.»

– Ergänzung der Daten von Beschluss 
und Publikation in den Genehmigungs-
vermerken der Überbauungsvorschrif-
ten und dem Überbauungsplan.

Die Überbauungsordnung tritt am Tag 
nach dieser Publikation in Kraft. 
Die Unterlagen stehen bei der Gemeinde-
verwaltung Riggisberg, Abteilung Bau und 
technische Dienste, beim Regierungsstat-
thalteramt Bern-Mittelland und beim Amt 
für Gemeinden und Raumordnung, jeder-
mann zur Einsichtnahme offen. 

Riggisberg, 20. Juli 2021
Der Gemeinderat

Hundetaxe 2021
Die Hundetaxe für das Jahr 2021 wird 
per 1. August 2021 fällig. Die Taxe be-
trägt für jeden Hund 100 Franken. Pflichtig 
sind alle am Stichtag über sechs Monate 
alten Hunde. Die Hundebesitzer sind ver-
pflichtet, Neuzugänge und Abgänge der 
Gemeindeschreiberei bis am 31. August 
2021 zu melden.
Dies kann persönlich am Schalter, 
telefonisch (031 808 01 33) oder per 
Mail (gemeinde@riggisberg.ch) erfolgen. 
Jederzeit auch online unter: 
www.riggisberg.ch, Online-Schalter.
Den Hundebesitzern wird eine Rechnung 
zugestellt.
 Der Gemeinderat

Archäologisches Inventar aller 
Gemeinden des Kantons Bern
Das Archäologische Inventar des Kantons 
Bern wurde gemäss Art. 13d der Bau-
verordnung (BSG 721.1) vom Archäolo-
gischen Dienst des Kantons Bern nach-
geführt. Der aktuelle Stand liegt jetzt vor. 
Im Inventar wurden alle nachgewiesenen 
oder vermuteten archäologischen Stätten 
und Fundstellen (inklusive Einzelfunde) 
sowie Ruinen aufgenommen. 
Vor dem Erlass des Inventars durch das 
kantonale Amt für Kultur wird die aktuali-
sierte Nachführung des Archäologischen 
Inventars gemäss Art. 13a, Abs. 1 Bauver-
ordnung veröffentlicht und es besteht die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme. 
Die Akten können beim Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern, Brünnenstras-
se 66, 3018 Bern-Bümpliz vom Montag, 
19. Juli 2021 bis und mit Donnerstag, 
16. September 2021 eingesehen wer-
den (Voranmeldung obligatorisch unter 
adb.bauen@be.ch oder per Telefon 031 
633 98 98).
Nach Art. 13a der Bauverordnung können 
diejenigen Personen, Behörden und Or-
ganisationen sich zum Entwurf äussern 
und Anträge stellen, welche nach Art. 35 
Abs. 2 und Art. 35a Baugesetz (BSG 721) 
zu einer Einsprache berechtigt sind. Die 
Äusserungen und Anträge sind schrift-
lich und begründet bis spätestens am 
Donnerstag, 16. September 2021 (Da-
tum der Postabgabe) beim Archäologi-
schen Dienst des Kantons Bern, Ressort 
Archäologisches Inventar, Postfach, 3001 
Bern einzureichen.
Das Amt für Kultur erlässt das Inventar in 
Kenntnis der Eingaben. Beschwerden ge-
gen die Inkraftsetzungsverfügung können 
nur von Personen, Behörden und Organi-
sationen geführt werden, die eine Ergän-
zung des Inventars verlangt haben. Ar-
chäologische Fundorte können nicht aus 
dem Inventar gestrichen werden.
Im Übrigen wird auf die Art. 13 bis 13c der 
Bauverordnung verwiesen.
 Bern, 9. Juli 2021
 Kantonales Amt für Kultur
 Der Vorsteher: Hans-Ueli Glarner
 Archäologischer Dienst des Kantons 
 Bern
 Der Kantonsarchäologe: 
 Adriano Boschetti

Aufhebung Reglement über die Spezi-
alfinanzierung Jugendarbeit
Die Gemeindeversammlung hat am 21. 
Juni 2021 beschlossen das Reglement 
über die Spezialfinanzierung der regio-
nalen Kinder- und Jugendarbeit der Ein-
wohnergemeinde Riggisberg aufzuhe-
ben. Die Verordnung über die verwaltete 
unselbständige Stiftung Jugendarbeit 
Riggisberg ist am 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten.

Der Gemeinderat

Inkrafttreten Änderung Friedhof- und 
Bestattungsreglement
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 14. April 2021 Änderungen in Arti-
kel 1 und Artikel 43 des Friedhof- und 
Bestattungsreglements beschlossen, 
welche von der Gemeindeversammlung 
am 21. Juni 2021 genehmigt wurden.
Diese Änderungen treten per 1. August 
2021 in Kraft.
Die angepasste Verordnung steht ab so-
fort auf unserer Homepage unter Online-
schalter - Reglemente zum Herunterladen 
bereit.

Der Gemeinderat

Obere Gürbe – Entwicklungskonzept 
Einladung zur Mitwirkung in der Be-
gleitgruppe 
Der Gürbeoberlauf wurde mit einer Viel-
zahl von Wildbachsperren verbaut, um den 
Hochwasserschutz auf dem Schwemm-
kegel sicherzustellen. Die Verbauungs-
geschichte an der Gürbe ist geprägt von 
Hochwasserereignissen und Rutschun-
gen. Nach jedem Ereignis wurden die 
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 26.7. bis Samstag, 31.7.21

AGRI NATURA 
ST. GALLER BRATWURST
4 x 130 g

AXE DUSCH & DEO
div. Sorten, z.B.
Africa, Dusch, 3 x 250 ml

DAR-VIDA
div. Sorten, z.B.
extra fin Käse, 2 x 184 g

AGRI NATURA KAROTTEN
Schweiz, Beutel, 1 kg

JACOBS 
KAFFEEKAPSELN
div. Sorten, z.B.
Espresso classico, 
10 Kapseln

KAMBLY ARMY BISCUIT
100 g

MAGA
div. Sorten, z.B. 
Color, Gel, 52 WG

MAGNUM
div. Sorten, z.B. 
Almond, 6er-Pack

PARAGUAYOS-PFIRSICHE 
WEISS
Italien/Spanien, per kg

SBRINZ 
KÄSE
div. Sorten, z.B.
in Rollen, 120 g

VALPOLICELLA 
RIPASSO DOC 
SUPERIORE
Zeni, Italien, 75 cl, 2019

VALSER
prickelnd, 6 x 1,5 l

VOLG LAGER-BIER
Dose, 6 x 50 cl

WHISKAS
div. Sorten, z.B.
1+ Ragout in Gelee, Geflügel, 24 x 85 g

ZÜGER 
MOZZARELLA-KUGELN
Trio, 3 x 150 g

SUTTERO 
COGNAC-STEAK
mariniert, 
per 100 g

ZWEIFEL CHIPS
Paprika oder nature, 
280 g

BELFINA
div. Sorten, z.B.
Classic Bratcreme, 5 dl

FILETTI
div. Sorten, z.B.
Sensitive, Gel, 2 x 1,5 l

FLAUDER
6 x 1,5 l

LINDT SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B. 
Goldtafel Milch Swiss Edition, 300 g

RAMSEIER SÜESSMOST
1,5 l

VITAKRAFT
div. Sorten, z.B.
Cat Stick Lachs, 5 x 6 Stück

VOLG SIRUP
div. Sorten, z.B.
Himbeer, 1 l

4.80
statt 6.50

2.50 5.90
statt 8.20

4.20
statt 5.70

1.80
statt 2.45

3.50
statt 5.20

ARMEE-SCHOKOLADE MILCH
3 x 50 g

216208K

216242K

 
 
 

Wir sind ein unabhängiger international tätiger Produzent von Lebensmitteln.

In unserem Produktionswerk NARIDA AG in Lanzenhäusern produzieren 

wir bekannte Getreideriegel und Snacks für das In- und Ausland. Auf-

grund steigender Nachfrage suchen wir für unsere Produktion per sofort 

oder nach Vereinbarung

Fachspezialisten aus der Lebensmittelindustrie z.B. 
Lebensmitteltechnologen/Bäcker/Köche/Käser
Ihre Tätigkeiten

Sie führen und überwachen Produktionslinien und Verpackungsma-

schinen. Dazu gehören Einstell-, Umstell- sowie Reinigungsarbeiten 

Sie stellen verschiedene Massen nach Rezeptur her (Trockenmischun-

gen, Teig, Zuckerlösungen)

Sie führen Kontrollen der Produktionsparameter gemäss Herstellvor-

schriften durch

Sie erfüllen das Produktionsziel der Woche mit Hilfe Ihrer Arbeitskollegen 

sowie Vorgesetzen unter Berücksichtigung aller Vorschriften

Unsere Erwartungen

Sie sind von unseren Produkten begeistert und wollen mit Leidenschaft 

und Engagement anpacken Sie haben eine Berufsausbildung in der 

Lebensmittelindustrie

Sie sind bereit auch Schichtarbeit zu leisten (zur Zeit 2-Schicht Betrieb)

Sie sind sauberes und zuverlässiges Arbeiten gewohnt, sind flexibel 

und belastbar.

Wir bieten

Nach einer sorgfältigen Einführung wirken Sie selbständig mit und sind 

Teil eines motivierten, aufgestellten sowie dynamischen Teams.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 

kompletten Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte via unsere 

Homepage www.haco.ch/offene Stellen an Frau Brigitte Nufer, 

Personalleiterin, senden. Telefonische Auskünfte zur Stelle gibt Ih-

nen unser Produktionsleiter, Herr Thomas Moser, gerne 

(Tel. 031 734 39 04).

Familienbetrieb sucht auf Anfang Oktober oder nach Ver-
einbarung, zur Verstärkung eines jungen, motivierten Teams 
gelernte

Fleischfachfrau (Veredelung)

Detailhandelsfachfrau oder Köchin
• Sie arbeiten gerne in einem jungen Team

• Sie schätzen es, Verantwortung zu übernehmen

• Freundlicher Umgang mit der Ladenkundschaft ist für 
Sie eine Selbstverständlichkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

052187J

3110 Münsingen - Sägegasse 27 - Telefon 031 721 11 38

(Stefan Nussbaum)

Wochenendaushilfen
Gesucht per sofort flexible 
Wochenendaushilfen
Sehr gute Deutschkenntnisse

Arbeitsort: 
Charly Bistro & Lounge, 
Flugplatzstrasse 53, 3123 Belp

Bewerbungen an: pamela.
aeschlimann@bijouxcatering.ch

STELLENMARKT 
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zerstörten Bauwerke repariert und zu-
sätzliche Schutzbauten hinzugefügt. So-
wohl der Bau als auch der Unterhalt der 
Sperrentreppe war so über Generationen 
mit viel Aufwand verbunden. Nach dem 
jüngsten Ereignis, der Meierislirutschung 
von 2018 wurde auf eine Reparatur der 
zerstörten Sperren verzichtet. Weshalb? 
In den letzten Jahrzehnten hat im Hoch-
wasserschutz ein Umdenken stattgefun-
den von einer reinen Gefahrenabwehr mit 
Verbauungen, hin zu einem Risikoma-
nagement, das alle heute zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten sich zu schützen 
gegeneinander abwiegt. Dies bewirkt, 
dass bestehende Verbauungen vermehrt 
hinterfragt und nur dann weiter unterhal-
ten werden, wenn sie einen wirksamen 
Schutz bieten. Betrachtet wird auch die 
Wirtschaftlichkeit: es sollen nur diejenigen 
Schutz-bauten erhalten bleiben, welche 
weniger kosten als die Schäden, die sie 
verhindern. 
So auch an der Gürbe: Während der letz-
ten Jahre hat sich der Wasserbauverband 
Obere Gürbe intensiv mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt und in etlichen Un-
tersuchungen den Zustand, die Notwen-
digkeit und die Wirtschaftlichkeit der 
Sperrentreppe beurteilen lassen. Sämt-
liche Studien zeigen, dass der Zerfall der 
Sperren oberhalb des Hohli zu keiner 
Verschärfung der Gefahrensituation in 
Wattenwil und Blumenstein führt, sofern 
die restlichen Verbauungen stellenweise 
angepasst und in gutem Zustand erhal-
ten werden. Ein Unterhalt der weiter oben 
gelegenen Sperren ist des-halb nicht wirt-
schaftlich. 
Im intensiven Austausch sind das Tief-
bauamt des Kantons Bern TBA, das 
Bundesamt für Umwelt BAFU und der 
Wasserbauverband Obere Gürbe zur Er-
kenntnis gelangt, dass ein neuer Umgang 
mit der Sperrentreppe gefunden werden 
muss und der Fokus der Unterhalts- und 
Instandstellungsarbeiten inskünftig auf 
den Schwemmkegel unterhalb Hohli zu 
legen ist. 
In einem Entwicklungskonzept sollen die-
ser neue Umgang mit den bestehenden 
Bauwerken oberhalb Hohli und die not-
wendigen Massnahmen unterhalb vom 
Hohli definiert werden. Dabei werden 
die Interessen der Forst- und Landwirt-
schaft genauso berücksichtigt wie jene 
des Tourismus. Das Entwicklungskonzept 
soll eine breit abgestützte und akzeptier-
te Handlungsanleitung werden. Daher ist 
eine enge Zusammenarbeit mit den Fach-
stellen von Bund und Kanton sowie mit 
lokalen Vertretern unabdingbar.  
Die Erarbeitung des Entwicklungskon-
zepts wird durch den WBV OG und einen 
Fachausschuss geleitet. Zur Unterstüt-
zung dieses Gremiums soll eine Begleit-
gruppe mit Vertretern aus den Gemein-
deräten sowie der lokalen Bevölkerung 
gegründet werden. Interessierte aus den 
Verbandsgemeinden dürfen sich gerne 
bis 10. August 2021 unter wbv.obereguer-
be@bluewin.ch, Geschäftsstelle Wasser-
bauverband Obere Gürbe, melden.
 Wasserbauverband Obere Gürbe 

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Schmutz Markus und 
 Madeleine, Burgisteinstrasse 6, 3132 Rig-
gisberg
Projektverfasser: Schmutz Markus, Burgi-
steinstrasse 6, 3132 Riggisberg
Bauvorhaben: Unterirdischer Viehdurch-
gang
Standort: Burgisteinstrasse 4
Parzellen-Nr.: 499 + 241 / Kreis 1
Lage-Koordinaten: 2.602.912 / 1.183.444
Nutzungszone: Landwirtschaftszone LWZ
Beanspruchte Ausnahmen: Unterschrei-
ten des Strassenabstandes (Ar. 81 SG)
Bauinventar / Schutzzonenplan: keine
Gewässerschutzbereich / -zone: A
Auflageort und Einsprachestelle: Bau und 
technische Dienste Riggisberg, Vordere 
Gasse 2, 3132 Riggisberg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist im Doppel bei der Einspra-
chestelle einzureichen, ebenfalls allfällige 
Begehren um Lastenausgleich. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innerhalb 
der Einsprachefrist gemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 BauG).
 Riggisberg, 12. Juli 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde: 
 Abteilung Bau und technische Dienste
 Riggisberg

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Seelhofer Benedict, Män-
ziwil 289, 3068 Utzigen
Projektverfasser: Jaun + Partner AG, Pla-
nungs- und Ingenieurbüro, Reutegraben 
129a, 3531 Oberthal
Bauvorhaben: Sanierung des bestehnden 
Zimmers, Umnutzung des Abstellraumes 
im EG als Garderobe, Umnutzung Abstell-
raum UG als Betriebsbüro
Standort: Einschlagstr. 28
Parzellen-Nr.: 159 / Kreis 3
Lage-Koordinaten: 605.183.000 
/ 186.640.000
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Beanspruchte Ausnahmen: Unterschrei-
tung der Raumhöhe nach Art. 67 BauV

Gewässerschutzbereich / -zone: B
Auflageort und Einsprachestelle: Bau und 
technische Dienste Riggisberg, Vordere 
Gasse 2, 3132 Riggisberg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 30. Au-
gust 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist im Doppel bei der Einspra-
chestelle einzureichen, ebenfalls allfällige 
Begehren um Lastenausgleich. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innerhalb 
der Einsprachefrist gemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 BauG).
 Riggisberg, 26. Juli 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Abteilung Bau und technische Dienste 
 Riggisberg

Baupublikation
Bauherrschaft / Projektverfasser: Einwoh-
nergemeinde Riggisberg, Bau und tech-
nische Dienste, Vordere Gasse 2, 3132 
Riggisberg 
Bauvorhaben: Sanierung und Verbreite-
rung der Strasse, Verbreiterung Bach-
durchlass
Standort: Muriboden, Riggisberg, Parzel-
len-Nrn. 258, 702, 432, 256, 1054, 257, 
1052, 174, 758, Zone: Landwirtschafts-
zone LWZ
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich B, Erneuerung Stras-
senentwässerung. 
Ausnahmen: 
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes 

(Art. 24 RPG)
-  Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebe-

willigung (Art. 48 WBG)
-  Eingriffe in die Ufervegetation (Art. 

18, 21 und 22 NHG, Art. 12, 13 und 17 
NSchV)

-  Unterschreiten des Strassenabstandes 
(Art. 80 SG)

Hinweise: 
-  Bauen im Gewässerraum (Art. 41c 

GSchV)
-  Fischereirechtliche Bewilligung (Art. 8 

BGF)
Auflage- und Einsprachefrist: 
30. August 2021
Auflagestelle: Gemeinde Riggisberg, 
Vordere Gasse 2, 3132 Riggisberg
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 RÜEGGISBERG

Plangenehmigungsverfahren für 
Starkstromanlagen
Öffentliche Planauflage
L-0231064.1
0,4 kV Niederspannungsverteilnetz ab der 
Transformatorenstation Niederbütschel 
- Freileitungsverkabelung

Beim Eidgenössischen Starkstromins-
pektorat hat die BKW Energie AG, Bahn-
hofstrasse 20, 3072 Ostermundigen, im 
Namen der BKW Energie AG, Viktoriaplatz 
2, 3013 Bern, das oben erwähnte Plange-
nehmigungsgesuch eingereicht.

Die Gesuchunterlagen werden vom 16. 
August 2021 bis zum 14. September 2021 
in der Gemeindeverwaltung Rüeggisberg, 
Dorfstrasse 28, 3088 Rüeggisberg, öf-
fentlich aufgelegt.

Die öffentliche Auflage hat den Enteig-
nungsbann nach den Artikeln 42-44 des 
Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) zur 
Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- 
und Pachtverträge eingegriffen, die nicht 
im Grundbuch vorgemerkt sind, so haben 
die Vermieter und Verpächter ihren Mie-
tern und Pächtern sofort nach Empfang 
der persönlichen Anzeige davon Mittei-
lung zu machen und den Enteigner über 
solche Miet- und Pachtverhältnisse in 
Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG).

Wer nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 
172.021) Partei ist, kann während der 
Auflagefrist beim Eidgenössischen Stark-
strominspektorat, Planvorlagen, Lupp-
menstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Einsprache 
erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Während derselben Auflagefrist kann, wer 
nach den Vorschriften des EntG Partei ist, 
sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG 
geltend machen. Diese sind im Wesent-
lichen:
a. Einsprachen gegen die Enteignung;
b. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG;
c.  Begehren um Sachleistung (Art. 18 

EntG);
d.  Begehren um Ausdehnung der Enteig-

nung (Art. 12 EntG);
e.  die geforderte Enteignungsentschädi-

gung.

Zur Anmeldung von Forderungen inner-
halb der Einsprachefrist sind auch die 
Mieter und Pächter sowie die Dienstbar-
keitsberechtigten und die Gläubiger aus 
vorgemerkten persönlichen Rechten ver-
pflichtet. Pfandrechte und Grundlasten, 
die auf einem in Anspruch genommenen 
Grundstück haften, sind nicht anzumel-
den, Nutzniessungsrechte nur, soweit 
behauptet wird, aus dem Entzuge des 
Nutzniessungsgegenstandes entstehe 
Schaden.
Eidgenössisches Starkstrominspektorat

Planvorlagen
Luppmenstrasse 1

8320 Fehraltorf

 RÜSCHEGG

BUNDESFEIER RÜSCHEGG 2021 - 
FESTPROGRAMM
19.30 Uhr 
Beginn der Festwirtschaft Gratiswurst für 
alle Teilnehmenden
21.00 Uhr
Begrüssung durch Gemeinderätin Daniela 
Zbinden
Offizielle Festansprache durch Hans Jörg 
Rüegsegger, SVP, Riggisberg, Grossrat
Musikalische Umrahmung: 
Jodlerclub Rüschegg
22.00 Uhr
Gemeinsamer Fackelmarsch zum Höhen-
feuer auf dem Rüschegger Hoger und Mög-
lichkeit zum Abbrennen von Feuerwerk
Festwirtschaft geöffnet bis 23.00 Uhr
Laternli basteln
Freitag, 30.07.2021 von 10.00 bis 11.00 
Uhr im Spielgruppenraum im Schulhaus 
Hirschhorn, alle interessierten Kinder (mit 
oder ohne Eltern) sind herzlich eingeladen
COVID-19 Schutzmassnahmen
Die aktuell geltenden Hygiene- und Ab-
standsvorschriften des BAG sind durch 
die Teilnehmenden einzuhalten und die 
Weisungen des Veranstalters zu beachten.
Abbrennen von Feuerwerk
Viele Menschen und insbesondere Haus- 
wie auch Wildtiere leiden sehr unter der 
alljährlichen Knallerei. Ebenso ist die 
Unfall- und je nach Witterung auch die 
Brandgefahr nicht unerheblich. Wir ersu-
chen unsere Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, nach Möglichkeit Feuerwerke ohne 
Knalleffekt zu verwenden und auf Knallpe-
tarden jeglicher Art zu verzichten. Damit 
die Emissionen geringgehalten werden 
können, bitten wir die Bevölkerung, nur am 
1. August selber Feuerwerk abzubrennen 
und nicht schon Tage zuvor und danach. 
Die beste Möglichkeit dazu bietet sich in 
der Teilnahme an der offiziellen Feier der 
Gemeinde.
Eltern bitten wir, Ihre Kinder entsprechend 
zu informieren und zu beaufsichtigen. Wir 
danken Ihnen für ein rücksichtsvolles Ver-
halten und wünschen allen einen schönen, 
geruhsamen und unfallfreien Nationalfei-
ertag.

Gemeinderat Rüschegg

Die Gemeindeverwaltung Rüschegg hat 
per Sommer 2022 eine freie
Lehrstelle Kauffrau / Kaufmann
Ausbildungsprofil E / ev. B
anzubieten.
Interessierst Du Dich für einen lebhaften, 
dienstleistungsorientierten Verwaltungs-
betrieb, bist Du gerne mit Leuten in Kon-
takt und hast Freude an der Arbeit mit 
dem PC, so können wir Dir einiges bieten.

Du bist aufgestellt, lernbegierig und verfügst 
über eine Sekundarschulausbildung oder 
Realschulausbildung mit 10. Schuljahr.

BewerberInnen, welche in die engere Aus-
wahl kommen, werden zu einem Schnup-
pertag eingeladen.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, 
Zeugniskopien und Lernberichten richtest 
Du bitte bis am 16. August 2021 an die:

Gemeindeverwaltung Rüschegg
Vermerk "Lehrstelle KV"

Hirschhorn 298a
3153 Rüschegg Gambach

Hundetaxe 2021
Die Hundekontrollmarken sind gemäss 
Reglement über die Hundetaxe bis 1. 
August bei der Gemeindeverwaltung 
Rüschegg zu beziehen. Der Hundeta-
xe unterliegen alle Hunde, die älter als 
6 Monate sind und deren Halterin und/
oder Halter Wohnsitz in der Gemeinde 
Rüschegg verzeigt.
Zwecks Kontrolle und Überprüfung bitten 
wir alle neuzuziehenden Hundehalter um 
Vorwei-sung der AMICUS-Registrierung 
(Microchip) ihres Tieres.
Die Taxe beträgt Fr. 40.– für den ersten 
Hund, Fr. 60.– für den zweiten und Fr. 80.– 
für jeden weiteren Hund, der im selben 
Haushalt gehalten wird.
Ebenfalls ist eine telefonische Bestellung 
der Hundekontrollmarke auf der Gemein-
deverwal-tung (031 738 70 70) möglich 
(zusätzlich Fr. 5.– administrativer Auf-
wand). Die AMICUS-Unterlagen bei einem 
neuen Hund sind uns in diesem Fall per 
Post zuzustellen.

Gemeindeverwaltung Rüschegg

Baupublikation
Bauherrschaft: Hans-Jörg und Mario 
Nydegger, Exen 348, 3153 Rüschegg 
Gambach 
Projektverfasserin: Krieger AG, Stefan 
Moser, Industriestrasse 202, 3178 Bö-
singen

Bauvorhaben: Neubau Milchviehlaufstall 
inkl. Jauchegrube und Remisen, Erstellen 
Strassenunterführung
Standort: Exen 348, Rüschegg Gambach, 
Parzellen-Nrn. 2353, 999, 558, Zone: 
Landwirt-schaft, Koordinaten: 2’596’480 
/ 1'181'408
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich üB, Die Grundstü-
ckentwässerung erfolgt im Trennsystem. 
Das Regenabwasser wird versickert. Das 
Schmutzabwasser wird der Güllegrube 
zugeführt. 
Ausnahmen: 
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 RPG)
-  Unterschreiten des Strassenabstandes 

(Art. 80 SG)
-  Überschreiten der traufseitigen und gie-

belseitigen Fassadenhöhe 
   (Art. 18 NBRD i.A.v. Art. 26 BauG)
Hinweise: Gestützt auf Artikel 97 des Bun-
desgesetzes vom 29. April 1998 über die 
Landwirtschaft (LwG) sowie die Artikel 12 
und 12a-g des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimat-
schutz (NHG) wird das Bauvorhaben vo-
raussichtlich mit einem Bundesbeitrag 
unterstützt.
Auflage- und Einsprachefrist: 
16. August 2021
Auflagestelle: 
Gemeinde Rüschegg, Hirschhorn 298 a, 
3153 Rüschegg-Gambach
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

SCHWARZENBURG

Am Samstag 31.7.2021 findet auf dem 
Schlossareal Schwarzenburg von 
19.00 Uhr bis 23.00 Uhr eine Bundes-
feier in kleinem Rahmen statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Website unter  
schwarzenburg.ch/blog/bundesfeier/

Strassensperrung im Stengeli infolge 
Verlegung der Trinkwasserleitung
Die Gemeinde Schwarzenburg führt vom 
9. August bis voraussichtlich Mitte 
September 2021 Bauarbeiten an den 
öffentlichen Werkleitungen im Stenge-
li durch. Die Gemeindestrasse wird im 
Baustellenbereich während den Bauar-
beiten für den Fuss- und Fahrzeugverkehr 
gesperrt. Von dieser Sperrung ist auch 
ein Teilbereich der Abzweigung Stengeli/
Oberes Stengeli betroffen. Bitte beachten 
Sie die Umleitungen und Signalisation vor 
Ort. 

Detaillierte Informationen können Sie dem 
jeweiligen Anwohnerschreiben, welches 
die Betroffenen Anstösser erhalten haben, 
entnehmen. Die Arbeiten erfolgen unter 
Vorbehalt der Wetterlage und können sich 
bei schlechter Witterung verschieben. 

Bei Fragen steht Ihnen die Bauverwaltung 
Schwarzenburg unter der Telefonnummer 
031 734 00 50 gerne zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Bauverwaltung Schwarzenburg

Verkehrsbehinderungen infolge Stras-
sensanierungen
Die Gemeinde Schwarzenburg führt von 
Mitte August bis Mitte September diverse 
Strassensanierungen durch. Auf den fol-
genden Strassen kann es zu den aufge-
führten Daten zu Verkehrsbehinderungen 
oder Umleitungen kommen:

- Langenwil (09.08.2021 - 10.09.2021)
-  Landgarbenweg (16.08.2021 - 17.09.2021)

Detaillierte Informationen können Sie dem 
jeweiligen Anwohnerschreiben, welches 
die Betroffenen Anstösser erhalten ha-
ben oder den Plakaten vor Ort entneh-
men. Die Arbeiten erfolgen unter Vorbe-
halt der Wetterlage und können sich bei 
schlechter Witterung verschieben. 

Bei Fragen steht Ihnen die Bauverwaltung 
Schwarzenburg unter der Telefonnummer 
031 734 00 50 gerne zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Bauverwaltung Schwarzenburg

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Familie Wasem, 
Bruugholzweg 59, 3148 Lanzenhäusern
Vertreter: 2M Baumanagement GmbH, 
Markus Aebi, Bollstrasse 61, 3076 Worb
Projektverfasser: 2M Baumanagement, 
Bollstrasse 61, 3076 Worb
Bauvorhaben: Umbau Bauernhaus, An-
passung Grundrisse und Fensteröffnun-
gen, Erweiterung/Anbau für zwei PKW
Standort: Parz.-Nr. 833, Nydeggstrasse 
51, 3148 Lanzenhäusern
Zone: LW, Ortsbildschutzgebiet
Vorgesehene Gewässerschutzmassnahmen: 
Schmutzwasser: Anschluss an private 

Kleinkläranlage (KLARA) best 
Meteorwasser: Bestehende, unveränderte 
Anlage.
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 ff. RPG)
-  Unterschreitung Sichtachse/Blickfeld 

(Art. 80/81 SG)
-  Unterschreiten der lichten Raumhöhe 

(Art. 67 BauV)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 
16. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg, einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 09.07.2021
 Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Manuela und Markus Ro-
thenbühler, Guggisbergstrasse 166, 3150 
Schwarzenburg
Projektverfasser: Remund Holzbau AG, 
Güterstrasse 20, 3150 Schwarzenburg
Bauvorhaben: Ausbau Dachgeschoss 
mit Sitzplatz Nordwest, Umnutzung 
Camperunterstand zu Pferdestall für zwei 
Pferde, neue Fassadenschalung (Holz). 
Nachträgliches Baugesuch für Sitzplat-
züberdachung Südost
Standort / Zone: Parz.-Nr. 1842, Guggis-
bergstrasse 166, Landwirtschaftszone
Schutzobjekt / -Gebiet: Landschafts-
schongebiet
Ausnahmen: Art. 80/81 SG - Unterschrei-
tung Strassenabstand
Art. 24 ff. RPG - Bauen ausserhalb Bau-
gebiet
Gewässerschutzmassnahmen Hinweis: 
ARA-Anschluss bestehend (Trennsys-
tem).
Pferdemistplatz mit Bodenplatte ohne 
Ablauf
Profilerleichterung gemäss Art. 16 Abs. 
3 BewD
Auflageort und Einsprachestelle 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis
16. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verweisen. 
Einsprachen, Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeindebehörde innert der 
Einsprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 12. Juli 2021
  Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Ruth und Karl Binggeli, 
Hostattweg 18, 3152 Mamishaus
Projektverfasser: GLB Berner Mittel-
land, Sensemattstrasse 150, 3174 Thö-
rishaus
Bauvorhaben: Erweiterung Maschinen-
unterstand
Standort / Zone: Parz.-Nr. 3198, Hostatt-
weg 18a, Landwirtschaftszone
Schutzobjekt / -Gebiet: Hostatt 18 - er-
haltenswertes K-Objekt / Baugruppe J 
Hostatt
Gewässerschutzmassnahmen Das Ober-
flächenwasser wird vor Ort versickert
Auflageort und Einsprachestelle 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen, Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeindebehörde innert der 
Einsprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
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Ohne Brücken wäre es schwierig, neue 
Orte zu begehen, andere Ufer zu erreichen, 
auf der andern Seite zu stehen.
Brücken geben uns das Zeichen: komm 
doch rüber, wir sind hier! Lerne uns doch 
auch mal kennen, hab doch einfach keine 
Zier!
Solche dienen bei uns Menschen zu Ge-
sprächen und Vertrauen; darum sollten wir 
versuchen, neue Brücken stets zu bauen!

Norbert van Tiggelen

Mit grosser Dankbarkeit und Liebe nehmen wir Abschied von meinem Mann, 
unserem herzensguten Vater, Grossvater, Schwiegervater, Schwiegersohn, 
Bruder, Schwager, Onkel und Freund

Kurt René Feller-Wittwer
20.Juli 1951 bis 23.Juni 2021

Du bist deinen Weg über die letzte Brücke gegangen. Deine Güte, deine 
Menschlichkeit und dein Engagement bleiben unvergessen. 
Unsere Herzen füllst du mit vielen schönen Erinnerungen.

Wir vermissen dich
Susanna Feller-Wittwer
Barbara und Thomas Eichenberger-Feller
   mit Zoe und Mea
Daniel und Annina Feller-Kramer 
   mit Luis und Nicola
Susanne Wittwer-Kocher
Geschwister und Verwandte

Im Juli 2021 haben wir im engsten Familienkreis in Oslo, Norwegen von 
Kurt Abschied genommen.

27.August 2021, um 10.30 Uhr in der reformierten Kirche in Belp statt.
Traueradresse: Susanna Feller-Wittwer, Panoramaweg 2, 3115 Gerzensee
Anstelle von Blumen gedenke man Médecins Sans Frontières,  
IBAN CH18 0024 0240 3760 6600 Q

052160J

 

Todesanzeige Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,  
steht in den Herzen der Mitmenschen.  

Albert Schweizer

 

Traurig, doch dankbar für die vielen Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften, nehmen wir Abschied 

von meinem lieben Ehemann, Vater und Schwiegervater

9. Februar 1928 bis 13. Juli 2021, Moosmatte, 3158 Guggisberg

Nach einem kurzen Spitalaufenthalt ist er am Dienstagmorgen für immer von uns gegangen. 

In stiller Trauer:
Esther Zbinden-Stämpfli

Gerhard und Irène Zbinden-Fuhrer

Wir danken herzlich:
– dem Personal des Spital Riggisberg für die fürsorgliche Pflege

– Pfarrer Andreas Schiffmann für seine einfühlsamen Worte

– Hans-Ulrich Hürst und Daniel Stoll für die wertvolle Trauerbegleitung

– Dr. med. Paul Müllhauser für die jahrelange medizinische Betreuung

– der Spitex Schwarzenburgerland für ihr wachendes Auge
052169J

047072J

Hanni Amgarten 

052177J

Todesanzeige Wenn der Tag in der Nacht versinkt, 

 ist der Weg der Sonne noch nicht zu Ende

Tieftraurig nehmen wir Abschied von 

Margreth Rosinet Zaugg
20.05.1926 – 22.07.2021

Traueradresse: In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit

Andreas Zaugg Die Trauerfamilie

Mattenweg 3 Verwandte, Freunde und Bekannte

3123 Belp

Die Trauerfeier, zu der Sie herzlich eingeladen sind, findet statt am Donnerstag, 29. Juli 2021 um 

10.30 Uhr in der reformierten Kirche Belp. Besammlung ist bei der Aufbahrungshalle.

Im Sinne der Verstorbenen unterstütze man die Krebsliga Schweiz, Postkonto: 30-4843-9 oder 

IBAN: CH 95 0900 0000 3000 4843 9, Vermerk: Margreth Zaugg

047072J

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 

Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 
079 651 15 47 / 031 731 03 57 
Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch

       Du siehst den Garten
       nicht mehr grünen,
       in dem Du einst so froh geschafft.
       Siehst Deine Blumen
       nicht mehr blühen,
       weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
       Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft
       und hab’ für alles vielen Dank.

I stiller Truur nähme mir Abschied vom

Heidi Binggeli-Erismann
23.02.1948-13.07.2021

Du hesch geng kämpft u kämpft; schlussendlech isch dr Chrebs schtercher gsi.

Mir wärde üsi Mue, Mama Heidi, ds Heidi, d’Heidle, Grossmuetter u Urgrossmuetter 
sehr vermisse.
         Anita Binggeli Bula u Alain Bula
         Priska Binggeli u Martin Schär
         Heinz u Leina Binggeli-Ritter
           Alex u Nathalie Binggeli-Formica mit Kris u Nolan
           Nik u Melinda Binggeli-Graf mit Ludovic
           Rico Binggeli u Léonie Marti
         Fritz Binggeli mit Tamara, Alexia, Adrian, Shayen
          u Christiane Lauper mit Leandro u Alessandro

         Ihri Gschwüschterti, Schwägerinne und Schwager: 
         Anton und Elisabeth, Katharina und Walter, 
         Edith, Therese und Martin,
         Verena und Dieter, Alfred und Rebekka, Martin

D’Urnebysetzig findet im engschte Familie- u Fründeskreis im Schwandersbüfig statt.

Truuradrässe: Anita Binggeli Bula, Hauptstrasse 71, 1796 Courgevaux 



Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 12. Juli 2021
  Die Bauverwaltung

Gemeinde: Schwarzenburg
Standort: 3150 Schwarzenburg
Plangenehmigungsverfahren für 
Starkstromanlagen
Öffentliche Planauflage
S-0176601.1
Transformatorenstation Warth 
-  Neubau der TS Warth - Ersatz der be-

stehenden Mast-TS
Koordinaten: 2592123/1186091 
L-0233176.1
20 kV-Kabel zwischen den Transformato-
renstationen Warth und Katzenstieg
-  Erstellen einer neuen MS-Kabelleitung, 

Ersatz der bestehenden MS-Freileitung
L-0233177.1
20 kV-Kabel zwischen den Transformato-
renstationen Marktplatz und Warth
-  Erstellen einer neuen MS-Kabelleitung, 

Ersatz der bestehenden MS-Freileitung

Beim Eidgenössischen Starkstromins-
pektorat hat die BKW Energie AG, Bahn-
hofstrasse 20, 3072 Ostermundigen im 
Namen der BKW Energie AG, Viktoria-
platz 2, 3013 Bern die oben erwähnten 
Plangenehmigungsgesuche eingereicht.

Die Gesuchunterlagen werden vom 16. 
August 2021 bis zum 14. September 2021 
in der Gemeinde Schwarzenburg, Bauver-
waltung, Freiburgstrasse 8, 3150 Schwar-
zenburg, öffentlich aufgelegt.

Die öffentliche Auflage hat den Enteig-
nungsbann nach den Artikeln 42-44 des 
Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) zur 
Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- 
und Pachtverträge eingegriffen, die nicht 
im Grundbuch vorgemerkt sind, so haben 
die Vermieter und Verpächter ihren Mie-
tern und Pächtern sofort nach Empfang 
der persönlichen Anzeige davon Mittei-
lung zu machen und den Enteigner über 
solche Miet- und Pachtverhältnisse in 
Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG). 

Wer nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 
172.021) Partei ist, kann während der 
Auflagefrist beim Eidgenössischen Stark-
strominspektorat, Planvorla-gen, Lupp-
menstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Einsprache 
erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Während derselben Auflagefrist kann, wer 
nach den Vorschriften des EntG Partei ist, 
sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG 
geltend machen. Diese sind im Wesent-
lichen:

a. Einsprachen gegen die Enteignung;
b. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG;
c.  Begehren um Sachleistung (Art. 18 

EntG);
d.  Begehren um Ausdehnung der Enteig-

nung (Art. 12 EntG);
e.  die geforderte Enteignungsentschädi-

gung.

Zur Anmeldung von Forderungen inner-
halb der Einsprachefrist sind auch die 
Mieter und Pächter sowie die Dienstbar-
keitsberechtigten und die Gläubiger aus 
vorgemerkten persönlichen Rechten ver-
pflichtet. Pfandrechte und Grundlasten, 
die auf einem in Anspruch genommenen 
Grundstück haften, sind nicht anzumel-
den, Nutzniessungsrechte nur, soweit 
behauptet wird, aus dem Entzuge des 
Nutzniessungsgegenstandes entstehe 
Schaden.

Eidgenössisches Starkstrominspektorat
Planvorlagen

Luppmenstrasse 1

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Swisscom (Schweiz) AG, 
Wireless Access, Alte Tiefenaustrasse 6, 
3050 Bern
Projektverfasser: Axians Schweiz AG, 
Pulverstrasse 8, 3063 Ittigen
Bauvorhaben: Neubau einer Mobilfunk-
anlage für Swisscom (Schweiz) AG, Mast 
mit neuen Antennen und Systemtechnik 
/ SWMA
Standort: Parz.-Nr. 3879, Senderweg 18, 
3152 Mamishaus 
Zone: ZöN Lager für Museum und Kom-
munikation
Gewässerschutzbereich: Au
Gewässerschutzmassnahme: Keine
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist: bis und mit 
30. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verweisen. 
Einsprachen, Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeindebehörde innert der 
Einsprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).
Schwarzenburg, 23. Juli 2021  

Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Corpataux-Mast Mari-
anne, Alpenweg 35, 3150 Schwarzenburg
Projektverfasser: k+v architekten gmbh, 
Dorfplatz 20, 3150 Schwarzenburg
Bauvorhaben: Abbruch EFH, Neubau 
MFH mit 3 Wohnungen und Einstellhalle 
mit 6 Autoabstellplätzen. Anschluss Fern-
wärme, Installation PV-Anlage auf Flach-
dach Attika.
Standort: Parz.-Nr. 4018, Wellenried 1, 
3150 Schwarzenburg
Zone: Wohn- und Arbeitszone 3-geschos-
sig (WA3)
Gewässerschutzbereich: Au
Gewässerschutzmassnahme: 
Anschluss an Gemeindekanalisation, 
Sauberabwasserableitung mit Retention
Beanspruchte Ausnahmen: GBR Anhang 
I Art. 2 - Anordnung grosser Grenzab-
stand
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist: bis und mit 
30. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verweisen. 
Einsprachen, Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeindebehörde innert der 
Einsprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).
Schwarzenburg, 23. Juli 2021  

Die Bauverwaltung

 THURNEN

Hundetaxe 2021
Die Hundetaxe für das Jahr 2021 ist 
per 1. August 2021 fällig. Die Taxe beträgt 
CHF 65.–. Pflichtig sind alle am Stichtag 
über 6 Monate alten Hunde.
Die Hundebesitzerinnen und -besitzer 
sind verpflichtet, Neuzugänge und Ab-
gänge der Gemeindeverwaltung Thurnen, 
Tel. 031 809 07 31 oder info@thurnen.ch 
zu melden. Zudem sind Änderungen wie 
Halterwechsel und Todesfall des Hundes 
in der Hundedatenbank Amicus (www.
amicus.ch) vorzunehmen.
Den bereits registrierten Hundebesitzern 
wird im August Rechnung gestellt.

Gemeindeverwaltung Thurnen

 TOFFEN

Reglement für die Erhebung einer 
Konzessionsabgabe Stromversor-
gung: In-Kraft-Treten
Am 7.6.2021 hat der Souverän das 
neue Reglement für die Erhebung einer 
Konzessionsabgabe Stromversorgung 
genehmigt.
Am 17.6.2021 wurden die Gemeindever-
sammlungsbeschlüsse publiziert. Inner-
halb der 30-tägigen Frist gingen beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land keine Beschwerden ein.
Gestützt auf Artikel 45 der kantonalen Ge-
meindeverordnung wird das In-Kraft-Tre-
ten des eingangs erwähnten Reglements 
per 1.1.2022 publiziert.
 26.7.2021 
  Die Gemeindeschreiberin

Konzessionsabgabe Stromversor-
gung: Gebührentarif (gemeinderät-
liche Verordnung)
Am 7.6.2021 hat der Souverän das Regle-
ment für die Erhebung einer Konzessions-
abgabe Stromversorgung genehmigt und 
per 1.1.2022 in Kraft gesetzt.
In abschliessender Kompetenz hat der 
Gemeinderat den Gebührentarif (Verord-
nung) genehmigt und per 1.1.2022 in Kraft 
gesetzt.
Gebührentarif in Rappen
Konzessionsabgabe pro Kilowattstunde 
(wie bisher) 1.5 
Reduzierte Abgabe bei zusätzlichen 
Zählern (wie bisher) 0.5
Gegen den Gemeinderatsbeschluss kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regierungs-
statthalteramt Bern-Mittelland, Poststras-
se 25, 3071 Ostermundigen, Beschwerde 
eingereicht werden.
 Die Gemeindeschreiberin

Absage Bundesfeier in Toffen am 
Samstag, 31. Juli 2021
Aus organisatorischen Gründen sehen 
wir uns gezwungen, die diesjährige Bun-
desfeier am 31. Juli 2021 vorsorglich ab-
zusagen.
Jedoch hat der Gewerbeverein KMU 
Toffen-Kaufdorf plus entschieden, dass 
ein Feuerwerk am 1. August 2021 um 
ca. 22.30 Uhr stattfinden wird. So kann 
jeder das Feuerwerk von zu Hause aus 
anschauen und geniessen.
Hinweise
– Dies ist keine öffentliche Feier
– Es werden keine Sicherheitsmassnah-

men getroffen und wir übernehmen kei-
ne Haftung!

– Bitte Häuser beflaggen
Arbeitsgruppe Bundesfeier Toffen und 
Mitwirkende Vereine Trägerschaft 

KMU Toffen-Kaufdorf plus

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Heinz Oberer, Stockhorn-
strasse 43, 3125 Toffen
Projektverfasser: M. Burkhard AG, Roman 
Langenegger, Aarbord 32e, 3628 Uttigen
Bauvorhaben: Technische Anlage, Ersatz 
Oelheizung durch Luft-/Wasser Wärme-
pumpe aussen aufgestellt.
Standort: Stockhornstrasse 43, Toffen
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung Toffen, Bahnhofstrasse 1, 3125 
Toffen
Auflage- und Einsprachefrist: 16. August 
2021
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Toffen, 7. Juli 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Bauverwaltung Toffen

 WALD

Sprechstunde des 
Gemeindepräsidenten
Als Gemeindepräsident hat Ch. Neuen-
schwander stets ein offenes Ohr für die 
Bevölkerung. Nutzen Sie daher die Ge-
legenheit und besuchen Sie die Sprech-
stunde. 
Diese findet am 9. August 2021 von 
18 – 19 Uhr statt.
Melden Sie sich bis eine Woche vorher 
telefonisch unter 031 810 60 70 oder per 
E-Mail gemeinde@wald-be.ch bei der Ge-
meindeverwaltung an. Nennen Sie bei der 
Anmeldung ebenfalls ein Stichwort, was 
Sie besprechen möchten.
 Gemeinderat Wald BE

BURGERGEMEINDEN

Riggisberg

Einladung zur Burgerversammlung 
Ordentliche Versammlung der Bur-
gergemeinde Riggisberg, Montag, 30. 
August 2021 / 20.15 Uhr in der Aula, 
Schulanlage Aebnit
Traktanden: 
1.  Burgergutsrechnung 2020
 a) Genehmigung der Rechnung 2020
  b)Genehmigung der Rechnung 2020 

für die beiden Fonds (Hermann Wyder 
und Katharinen Fonds)

2.  Genehmigung des Nutzungsverzeich-
nisses 2020

3. Festlegung des Burgernutzens für 2020
4. Budgets 2021 und 2022
5.  Ablauf der Amtsdauer / Demissionen / 

Wahlen: 
–  Demission Brigitte Feuz-Schmid, 

Vizepräsidentin und Mitglied des Bur-
gerrates

– Neuwahl Doris Kuhn-Pulfer, Mitglied 
des Burgerrates

6. Anpassungen Darlehensmöglichkeiten
7. Verschiedenes und Umfrage
Das Nutzungsverzeichnis kann ab sofort 
auf der Gemeindeverwaltung Riggisberg 
eingesehen oder bei der Sekretärin ein-
gefordert werden. 
Neuaufnahmen und Versetzungen müs-
sen der Sekretärin Anna-Katharina Böh-
len, Muriboden 4, 3132 Riggisberg, Tel. 
079 221 59 14 gemeldet werden.
Ueli Eicher erzählt nach der Versammlung 
Anekdoten aus den Gemeinderats-Sit-
zungsprotokollen des letzten und vorletz-
ten Jahrhunderts. Wenn es die Corona-Si-
tuation erlaubt, gibt es anschliessend 
einen kleinen Imbiss. 
Zu dieser Versammlung sind alle stimm-
berechtigten Burgerinnen und Burger 
herzlich eingeladen.
Im Namen der Burgergemeinde Riggis-
berg
 Der Burgerrat

KIRCHGEMEINDEN

Kirchdorf

Einladung zur ausserordentlichen Kir-
chgemeindeversammlung, Mittwoch, 
25. August 2021, 20 Uhr im Kirchge-
meindehaus Uttigen
Traktanden
1.  Bestätigung Pfarrwahl: Herr Thomas 

Philipp 90 %
2. Info Stand Sanierung Kirchenhügel
    und Stützmauer
3. Verschiedenes
Hinweis: Die Kirchgemeindeversamm-
lung findet unter den Vorschriften des 
BAG statt.
Aktenauflage: Die Unterlagen liegen 
30 Tage vor der Versammlung bei allem Ge-
meindeverwaltungen der Kirchgemeinde 
Kirchdorf, in der Kirche Kirchdorf, im Kirch-
gemeindehaus Uttigen und im Internet un-
ter www.kirchdorf.ch zur Einsicht auf.

Der Kirchgemeinderat

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Seid fröhlich als Mensch der Hoffnung, 
bleib standhaft in aller Bedrängnis, lass 
nicht nach im Gebet. 
 Römer 12,12.

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Jubilate – Taizé-Gottesdienst: Sonntag, 
1. August, um 19 Uhr, in der katholischen 
Kirche, Burggässli 11, Belp. Jubilate – der 
etwas andere Gottesdienst in Anlehnung 
an das Taizé-Gebet. Zum Ankommen 
erklingt bereits 10 Minuten vor Beginn 
der liturgischen Feier meditative Musik. 
Anschliessend Apéro.
Gottesdienst in Toffen: Sonntag, 
8. August, um 10 Uhr, Gottesdienst mit 
Pfarrer Heiner Voegeli und Organsitin 
Margrith Nyffenegger im Kirchlichen Zen-
trum, Kanalweg 13, Toffen. Fahrdienst um 
9.30 Uhr ab Dorfplatz Belp.  
Anlässe der Kirchgemeinde: Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite oder 
im Sekretariat über unsere Veranstaltun-
gen. Danke für Ihr Verständnis!
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Walk & Talk mit Pfr. Stefan Werdelis:
Seien Sie dabei am Di., 3.8., 9 Uhr. Treff-
punkt vor dem Studienzentrum Gerzensee.
Gottesdienst z’Visite in Kirchdorf: So., 
1.8., 10 Uhr, in der Kirche Kirchdorf. Li-
turgie: Véronique Ott, Musik: Organistin 
Mischa Matter. Anschliessend Apéro. Wer 
am 1. August gemeinsam nach Kirchdorf 
pilgern möchte, trifft sich beim Kornhaus 
(Parkplatz): 9 Uhr Fussgänger/innen / 
09.30 Uhr: Velofahrer/innen. Wer mit dem 
Auto mitfahren möchte, meldet sich bis 
am 31. Juli, 12 Uhr, bei Fränzi Tschanz 
(079 512 44 10).
Fotowettbewerb bis 31.7.: Machen Sie 
mit und senden Sie uns Ihre schönsten 
Fotos bis 31.7. Weitere Infos auf unserer 
Internetseite.
Informieren Sie sich im reformiert, auf 
facebook.com/KircheGerzensee oder 
www.kirchegerzensee.ch

G u g g i s b e r g 

Am Sonntag, 01. Augsut, findet in der Kir-
che Guggisberg kein Gottesdienst statt. 
Gerne verweisen wir auf die Gottesdienste 
in unseren Nachbarkirchgemeinden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Gemeindeseite reformiert. und auf unse-
rer Homepage www.ref-guggisberg.ch.

K i r c h d o r f

Gottesdienst z’Visite, Sonntag, 1. Au-
gust, 10 Uhr in der Kirche Kirchdorf mit 
Pfarrerin Véronique Ott. Musik: Mischa 
Matter. Infos unter: www.kirchdorf.ch 
Abendtrunk unter dem Baldachin 
beim KGH Uttigen, Mittwoch, 4. August, 
18.30 – 21 Uhr. Wir freuen uns auf viele 
Begegnungen bei einem erfrischenden 
Getränk.
Kafi Rägeboge, Mittwoch, 4. August, 
14.30 – 17 Uhr beim KGH unter dem Vor-
dach.
Weitere Anlässe: www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Samstag, 31. Juli, 17 Uhr, Kirche Riggis-
berg: Regionales Taizé-Gebet. 
Sonntag, 1. August: Kein Gottesdienst 
in der Kirche Riggisberg. Besuchen Sie 
einen Gottesdienst in den umliegenden 
Gemeinden.

Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g 

Samstag, 31. Juli, 17 Uhr: Regionales 
Taizé-Gebet in der Kirche Riggisberg,
mit Kinderhütedienst.
Sonntag, 1. August, 10 Uhr: Gottesdienst
beim Tavel-Denkmal mit Pfr. Rolf Nünlist, 
musikalische Umrahmung durch Alpho-
rngruppe Aberot; bei schlechtem Wetter 
in der Kirche Rüeggisberg, Auskunft 031 
809 03 22.
Montag, 2. August, 13.30 Uhr: Offener 
Spielnachmittag für Senior*innen, Ge-
meindehaus Rüeggisberg, Anmeldung bei 
Ruth Trachsel, 031 809 08 20.
Pfr. Rolf Nünlist hat bis am 15. August Feri-
en, Stellvertretung: Pfr. Markus Reist, 079 
866 71 57.
«Wer auf den Herrn hofft, den wird die 
Güte umfangen.» (Psalm 32,10)

R ü s c h e g g

Sonntag, 1.8.: Kein Gottesdienst in der 
Kirche Rüschegg. Wir verweisen gerne 
auf die Gottesdienste in unseren Nach-
barkirchgemeinden.
weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

I d Mitti cho. Sommerpause bis am 2. 
September 2021.
Sonntag, 1. August, 10:00 Uhr, Kirche 
Wahlern: Gottesdienst mit Pfrn. Bettina 
Schley und Silvia Nowak (Orgel). Predigt-
auto: Anmeldung am Sonntag, 08:00 – 
09:00 Uhr, bei Ursula Hirter, Tel. 031 731 
02 24. 
www.kirche-schwarzenburg.ch

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Regio-Gottesdienst: Sonntag, 1. Au-
gust, Bei uns entfällt an diesem Sonntag 

der Gottesdienst. Wir empfehlen den 
Besuch des Gottesdienstes um 10 Uhr in 
Gurzelen oder den Jubilate-Taizégot-
tesdienst um 19 Uhr in der kath. Kirche 
Belp. Belp: Jubilate – der etwas andere 
Gottesdienst. Bereits 10 Minuten vor Be-
ginn erklingt meditative Musik, so können 
alle zu ihrer Zeit und auf ihre Weise in der 
Kirche Platz nehmen. Dies ist ein medit-
ativer Gottesdienst in Anlehnung an das 
Taizé-Gebet. Anschliessend Apéro zum 
Nationalfeiertag! Bei guter Witterung fin-
det der Gottesdienst unter freiem Himmel 
beim Pfarreiheim statt. 
Basar-Gruppe: für Strick- und Bastel-
freudige. Jeden Montag, um 20 Uhr im 
TREFFPUNKT Mühlethurnen. Interes-
sierte sind jederzeit herzlich willkommen. 
Kontakt: Maria Zaugg, 031 809 15 20.
Thurnengebet: Donnerstag, 5. August, 
19 – 21 Uhr, im TREFFPUNKT Mühlethur-
nen EG. Die Gebetsgruppe Thurnengebet 
unter der Leitung von Priscilla Salvisberg, 
Silvia und Beat Lehmann, Ruth und Daniel 
Weiss trifft sich immer am ersten Don-
nerstag im Monat. Die Gebetsgruppe hat 
das Anliegen, gemeinsam in die Gegen-
wart Gottes zu kommen und für unsere 
Dörfer, Region und die Welt zu beten
Unser Notfalltelefon ist auch für seelsor-
gerliche Gespräche offen: 031 809 01 44
auf unserer Homepage:
www.kirche-thurnen.ch

Z i m m e r w a l d 

Donnerstag, 29. Juli, 8.45 – 10.45 Uhr, 
Zwärgeträff, Kirchgemeindehaus, Ge-
mütliches Zusammensein mit Spiel- und 
Krabbelecke. Alle Eltern mit Kleinkindern 
sind HERZLICH WILLKOMMEN! (Ohne 
Anmeldung!). Auskunft gibt Susann Müller, 
079 785 55 47
Freitag, 30. Juli, 20 Uhr Bibelkolloqui-
um. Kirchgemeindehaus, grosser Saal.
Gemeinsam lesen wir Texte aus der Bi-
bel und diskutieren darüber.Wir sprechen 
über das 5. Kapitel des Johannesevan-
geliums. (Das 6. Kapitel wird uns erst 
beim nächsten Mal beschäftigen, da das 
Bibelkolloquium Ende Juni ausgefallen ist.) 
Angaben zu den zu lesenden Texten finden 
Sie unter www.kirche-zimmerwald.ch. 
Sonntag, 1. August findet kein Gottes-
dienst in der Kirche Zimmerwald statt.
Aktuelles unter 
www.kirche-zimmerwald.ch

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch
Gottesdienst mit Eucharistiefeier,
Sonntag, 1. August, 10 Uhr
Jubilate – Liturgischer Gottesdienst in 
Anlehnung an das Taizé-Gebet. 
Sonntag, 1. August, 19 Uhr in unserer 
Kirche.
Eucharistiefeier, Donnerstag, 5. August, 
9.15 Uhr

Schwarzenburg
Sommerpause - kein „I d’Mitti cho“ 
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch 

Thun
Sonntag, 1. August, 9 Uhr Gottesdienst 
in italienischer Sprache, 11 Uhr Gottes-
dienst mit Kommunionfeier – Dienstag, 
3. August, 8.30 Uhr Gottesdienst mit 
Kommunionfeier – Donnerstag, 5. Au-
gust, 8.30 Uhr Gottesdienst mit Eucha-
ristiefeier.
www.kath-thun.ch

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Infos und Online Predigt unter: 
www.egw-belp.ch
Sonntag 1. August, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit KiHü, Kiwi
Dienstag 3. August, 14 Uhr: Bibelge-
spräch auf dem Belpberg
Mittwoch 4. August, 20 Uhr: Gebet
Infos und Online Predigt unter www.egw-
belp.ch oder Andrea Kasper 031 809 03 
19/andrea.kasper@egw.ch

Schwarzenburg. Wartgässli 6
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch

Uetendorf
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
(www.kircheambahnhof.ch)
Schlatt 
Sonntag, 1. August 2021, 9.30 h: Gottes-
dienst, W. Eschler, Kinderhort
Schwarzenburg
Sonntag, 1. August 2021: kein Gottes-
dienst Sommerserie-Video von Sarah 
Bach ist auf unserer Webseite
Sonntag, 1. August 2021: Jugendgruppe
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Sonntag 1. August 10 Uhr Patchwork-Got-
tesdienst
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke.  
Psalm 46.2
Bei Fragen wendet euch an Markus Thal-
linger
Kontakt:  031 530 20 94 / mail; markus.
thallinger@feg-belp.ch
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TRAUERANZEIGEN

Schafft Recht für die Geringen 
und Waisen, Gerechtigkeit für 
die Armen und Bedürftigen!
Psalm 82,3 

www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5

 
 
 
 

GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp

04
95

80
J

 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

BESTATTUNGSDIENST
Johann und Regina Künzi
Riggisberg und Umgebung

076 490 36 65, www.kuenzi-bestattung.ch

050719J

051638J

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

Selbstbestimmt und vorgesorgt.
So stelle ich mir meinen Abschied vor.

039395J

038940J

Bestattungen

PAUL BURRI 3127 Lohnstorf
 In- und A  24 Stunden  günstige und faire Preise

079 780 04 90 / 031 809 26 59 Bei Abwesenheit Benjamin Tschäppeler 079 232 20 14



F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 1.8., 10 Uhr: kein Gottesdienst

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp Viehweide 
Auskunft Telefon: 079 177 76 78
Sonntag, 1. August: 14 Uhr: Gottesdienst
Guggisberg, Eigen
Sonntag, 1. August, 9.45 Uhr: Gottes-
dienst 
Auskunft: Telefon 079 177 76 78

Niedermuhlern
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch
Sonntag 1. August 2021, 10 Uhr: Gottes-
dienst
Mittwoch 4. August 2021 20 Uhr: Haus-
kreis in Niedermuhlern

H e i l s a r m e e

Sonntag, 1. August 9.45 Uhr Gottes-
dienst / Sonntagschule / Chinderegge 
Kontakt-Telefon: Lukas Schenk
031 792 00 84

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Schwarzenburg, Wellenried 8 
Büro NLRG  031 731 16 24
info@nlrg.ch www.nlrg.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

FORUM
Vereinsinterne Mitteilungen von Vereinen 
und politischen Parteien.
Hinweise auf öffentliche Veranstaltungen 
bei gleichzeitiger Insertion. 
Millimeterpreise: Einspaltig, bis 20 mm 
Höhe Fr. 0.24 (ermässigter Tarif), Mehrhö-
he ab 21 mm Fr. 0.70 (Normaltarif). 
Inserateschluss: Montag, 12 Uhr. 

Belp Schützen
3. Obligatorische Übung
Mittwoch, 4. August, 18 bis 20 Uhr
4. Obligatorische Übung
Samstag, 28. August, 14 bis 16 Uhr
im Schützenhaus Belp
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WOHNUNGEN  
LIEGENSCHAFTEN

GESUCHT

ZU VERKAUFENZU VERMIETEN

048192J

Zu vermieten

4-Zimmer-Wohnung 
2. OG
mit Galerie, 1 Garage, 1 Abstellraum und 
3 Autoabstellplätze 
in Niedermuhlern
MZ CHF 1400.– plus ca. CHF 100.– NK
ab 1. August oder nach Vereinbarung

Tel. 078 766 98 58 052159J

052186J

 
Zu vermieten an NR in Kaufdorf ab  
1. September 2021 
oder nach Vereinbarung 

2 Zimmer  Wohnung 
schöne Küche mit GS und Glaskeramik 
nähe ÖV (5min) vom Bahnhof, an ruhiger Lage 
Miete Fr.870.00 inkl. Akonto NK 
 
Telefon 079/946 24 43 

Beratung - Bewertung
Verkauf - Finanzierung

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D

13
81

21
D

 

 
 

Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstr. 51/53 + Ahornweg 2/4 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'470.- inkl. HK/NK 

 

3½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'830.- inkl. HK/NK 

 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-
risse, Parkettboden, barrierefreie 
Duschen, Balkon und Lift.  
Bushaltestelle direkt vor dem Haus.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Bärenmatte 1 

3110 Münsingen 

031 311 11 32 

Zu kaufen gesucht
FERIENWOHNUNG
Im Wallis oder Berner Oberland
Bis ca. 500 000 CHF
Telefon 032 313 10 55

Zu vermieten auf dem 
Längenberg, Gemeinde Belp

4 Zimmer Wohnung 
an traumhafter Lage ab 
1. November. 
Grosser Gemüsegarten, grosser 
Aussensitzplatz mit traumhafter 
Aussicht. 2 Parkplätze, Sauna zur 
Mitbenützung.

1'890.–/monatlich inkl. NK

Interessiert? 079 334 01 29

Angebaute 
Einfamilienhäuser

An einer absolut ruhigen 
Lage und bestens mit dem 
ÖV erschlossen

2 Häuser sind verkauft
5½ Zimmer
Lift
2 Carport im VP inklusiv
Ausbauwünsche sind
willkommen

Verkaufspreise Fr. 1'285’000.-

Tag der offenen Türe
- Freitag 23. und 30. Juli von 

17.00 bis 19.00Uhr
- Samstag 24. und 31. Juli

von 11.00 bis 14.00Uhr

Telefon 031 918 48 68 / 079 674 97 51
www.jsimmo.ch / info@jsimmo.ch

Zu vermieten auf den 1. September  

2021 im Than Schwarzenburg,  

ruhige Lage, 5 min. vom Zentrum 

und Bahnhof, eine Gehminute von 

der neuen Migros. 

3- Zimmer- Wohnung 70m2, und 

bewohnbarer Galerie Fr. 910.–

pro Monat, Nebenkostenakonto  

Fr. 180.–

Auskunft und Vermietung: 
Rudolf Liechti Telefon 026 652 36 17 

IMMOBILIEN TREUHAND AG

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salz
der
Essig-
säure

Eckball
(Fussball)

fettig

Schweiz.
Vertei-
digungs-
ministerin
ge-
wollte
Hand-
lung

Währung
in Polen

Schweiz.
Chemiker,
† 1971
(Paul)

Baum-
woll-
hemd

Schweiz.
Schau-
spielerin

Kranken-
haus

Chalet

US-amer.
Architekt,
† 1959

Mehr-
heits-
wahl-
system

Dienst-
bezeich-
nung

alter Ton-
träger
(Abk.)

Teil d. eh.
Gotthard-
Festung
(Fort ...)

Brunnen
in Rom

Schweiz.
Fleisch-
spezia-
lität

granit-
ähnliches
Tiefen-
gestein

Pass
bei
Davos
(GR)

räumlich
einge-
schränkt

scharfe
Berg-
kante

sibir.
Eich-
hörn-
chenfell

Reich
des Gog
(A.T.)

ital.
Kloster-
bruder
(Kw.)

circa

Frauen-
kurz-
name

gemah-
lenes
Korn

dt. Rund-
funk-
sender
(Abk.)

un-
geklärt

Fach-
werk-
bau
Getrei-
de-
anbau-
fläche

Meeres-
fisch

Trink-
spruch in
Skandi-
navien

Boden-
see-
Zufluss

süße
Sahne
(mdal.)

Dick-
blattge-
wächse

franzö-
sisch:
hier

Schweiz.
Bota-
niker,
† 1932

eine
Mehl-
speise

Apostel
der
Grön-
länder

kleine
Insel im
Watten-
meer

Krume

Buckel
der
Kamele

Schweiz.
Aktien-
index
(Abk.)

Sprache
in den
Dolo-
miten

landsch.:
Plane,
Wagen-
decke

Glarner
Käse-
spezia-
lität

ohne
Inhalt

eine
Groß-
macht
(Abk.)

englisch:
einge-
schaltet

Frage-
wort

Instru-
ment
mit
Klöppeln

Ama-
zonas-
delfin

persön-
liches
Fürwort

Gruss-
wort

lebhaft,
aufge-
weckt

EDV-
Begriff
(Netz-
werk)

Gäste

Osma-
nen-
herr-
scher

Autokz.
Kanton
Luzern

italie-
nische
Insel

Autokz.
Kanton
Bern

franzö-
sisch:
dich

Prä-
position:
in der
Nähe

wellen-
reiten

ab-
leiten

DP-1815-1220-15



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D Seite 11 | 29. Juli 2021 | Nr. 30

0
5

1
8

9
4

J

052123J052161J

Fabio Lüthi Fachmann Betreuung EFZ | Svenja Käser Fachfrau Betreuung EFZ | Lena 
Keller Fachfrau Betreuung EFZ | Lara Graf Köchin EFZ | Marco Gysi Fachmann 
Betreuung EFZ | Tanja Sulzer Aktivierungsfachfrau HF | Marina Racine Fachfrau 
Betreuung EFZ | Sarah Biffiger Fachfrau Gesundheit EFZ | Teweldeberhan Debesay
Fachmann Gesundheit EFZ | Timon Gutjahr systemischer Arbeitsagoge
Nicht auf dem Bild: Giuliana Bürgi Fachfrau Gesundheit EFZ | Rea Oppliger Fachfrau 
Gesundheit EFZ

Ein grosses Merci den Berufsbildenden für ihre wertvolle Arbeit.

Alle unsere Ausbildungsangebote: www.schlogari.ch

Herzliche Gratulation
zum erfolgreichen Abschluss!

Wir wünschen für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

052173J

Restaurant Bütschelegg
3088 Oberbütschel.

1 . August 2021
Burezmorge

Sfr 26.00
von 09.00h – 12.00h

Reservation empfehlenswert

Bei schönem Wetter ab 19.00h
Festwirtschaft beim Aussichtspunkt.

( Diverses vom Grill )
Höhenfeuer

Mit musikalischer Begleitung vom 

Jodlerchörli Längenberg 
ca. 21.30

Reservation für Nachtessen im Restaurant ist empfehlenswert.

Auf Ihren Besuch freut sich
das Bütscheleggteam.

031 809 03 24

052179J

1. August-Weggen
Natürlich vom Beck
Öffnungszeiten Sonntag 1. August 2021
Riggisberg und Toffen 7.30 – 11.30

Wir brauchen Platz!
Bis zum 7. August erhalten Sei ab sofort 
30 bis 50% Rabatt auf auserwählten 
Stoffen!

Weitere Infos unter:  
www.derstoffladen.ch

Öffnungszeiten:  
Di – Fr 14 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

   Brocki
Zu verkaufen

Bezahle für

Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH

3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16
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Ankauf von Hausrat
Teppiche, Möbel, Bilder, Elektrogeräte, 
Geschirrset, Lampen, Nähmaschinen

WALTER, Tel. 079 744 02 78
052167J

Danksagung
I möcht mine zwöi Ching mit Familie 
ganz härzlech danke! Ganz grosse 
Dank o am Mieter für die spontane Isätz. 
Dank allne wo mi ungerstützt hei – Heidi

051844J

Lieber Sven Aebischer, zu deiner LAP als Sani-
tärler mit der super Note 5.2 gratulieren wir dir 
von Herzen. Auf deinem weiteren Berufsweg bei 
der Firma Ramseier & Dilger wünschen wir dir viel 
Erfolg!

Deine Familie
052175J

Impfen? Jetzt!
www.be.ch/corona-impfung

Spendenkonto: 
30-24794-2

www.caritas-bern.ch

Armut

 Historische 
Leinendamaste  bis  7. 11. 2021 
täglich 14.00 – 17.30 Uhr

3132 Riggisberg  Tel. 031 808 12 01  
ch 
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Landgasthof zur Linde, Belp 
Tf.: 031 530 11 44 
www.linde-belp.ch 

  
1. August in der Linde 

 

Samstag 31. Juli ab 18:30: 
Grillplausch vom 

Holzofengrill à discrétion 
Fr. 45.00 

**************************************** 

Sonntag 1. August  
9.30 bis 13.00 Uhr  

Linde-Brunch à discrétion 
Fr. 27.00 

beide Anlässe nur mit 
Reservation! 

weitere Info`s auf unserer Homepage 
auf Ihre Reservation freut sich  
Manfred Riepl und Mitarbeiter 

Restaurant Racket
Sportcenter Kehrsatz
sucht zur Ergänzung unseres Teams

Serviceangestellte 
20 – 40% ab September 2021 

Mit möglichst Erfahrung im Gastgewerbe 
und sehr guten Deutschkenntnissen. Der 
Umgang mit Gästen soll dir Freude berei-
ten und du denkst und handelst dienst-
leistungsorientiert. Es erwartet dich eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem 
Sportcenter/Restaurant mit Getränken 
und Snacks. BITTE melden Sie sich ab 2. 
August 2021 bei Markus  Markus Fäh per 
tel 031 9610144 (morgens 8.30 – 11 Uhr) 
oder per Mail: info@tennis-kehrsatz.ch
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052183J

HDP Ballen  =  1/3 mehr Verdichtung 
Vorbauhäcksler Pre-Chop für Häckselstroh 
Multi-Bale-Ballen, ermöglicht auf Wunsch das  
Abbinden von  Einzelnen-Kleinballen im Grossballen 
 

  

  

              
 
        

 
     www.staudenmann-unternehmungen.ch 

Rüschegg: FC Rüschegg

Einladung zur  
Hauptversammlung
Freitag, 13. August 2021,  
um 20.00 Uhr, in der Buvette Wislisau. 
Traktanden gemäss Statuten. 

Der Vorstand stellt den Antrag, die 
Statuten zu aktualisieren. Detaillierte 
Informationen können der Vereins- 
Webseite entnommen werden 
(fcrüschegg.ch). Wird der Antrag 
angenommen, werden alle bisherigen 
Freimitglieder neu als Ehrenmitglieder 
geführt.

Anträge sind bis zum 5. August 2021 
schriftlich dem Präsidenten zuzustellen 
(jann-zbinden@bluewin.ch).

Die Teilnahme ist für alle Aktiven 
obligatorisch.

Es lädt ein:  
Der Vorstand des FC Rüschegg 

Bundesfeier 2021 in Guggisberg

Wir heissen Euch alle 
Willkommen auf dem Dorfplatz 

im Guggisberg am 
1. August 2021 um 20.15 Uhr

Mitwirkende:
Jodlerklub Flüehblüemli

Sangernboden

Festrednerin:
Frau Verena Aebischer

Grossrätin, des Kantons Bern

Anschliessend Fackelzug zum 
Höhenfeuer beim Guggershörnli

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Verkehrsverein Guggisberg

und Mitwirkende

079 445 07 46 | Wimmis | hertigws@gmail.com

Ist Ihre Holzfassade in die Jahre gekommen 
oder von Hagelschaden betroffen? 
Unsere verschiedenen Techniken 

(Sandstrahlen, Eisstrahlen, Schleifen) 
haben wir bereits bei über 2000 

Holzfassaden angewandt. 
Dies macht uns zu Ihrem Spezialisten. 
Gerne erwarten wir Ihren Anruf für eine 

kostenlose Beratung vor Ort.

Malergeschäft       Gipserei
Sandstrahlerei   Gerüstbau

Gebr.   GmbH

Ankauf von Hausrat
Teppiche , Möbel , Bilder, 

Elektrogeräte, Geschirrset, 

Lampen, Nähmaschinen

Haushaltauflösungen

WALTER 0797440278

Fabian Staudenmann aus 
Guggisberg konnte am 

18. Juli 2021 am 
Mittelländischen Schwingfest
in Zollikofen seinen ersten 
Kranzfestsieg verwirklichen.

Wir gratulieren Fabian zu
dieser hervorragenden 

Leistung.

Fabian Staudenmann aus 
Guggisberg konnte am 

18. Juli 2021 am 
Mittelländischen Schwingfest
in Zollikofen seinen ersten 
Kranzfestsieg verwirklichen.

Wir gratulieren Fabian zu
dieser hervorragenden 

Leistung.

Gemeinderat Guggisberg

Wir feiern

1. August im  
Schwarzenbühl

Mit Höhenfeuer!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Familie Hänni 

info@schwarzenbuehl.ch
www.schwarzenbuehl.ch

Tel.031 735 51 31

Dienstag, 10. August 2021, 20.00 Uhr, 
im Hotel Sternen, Guggisberg

Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl Stimmenzähler
3. Mutationen
4. Protokoll
5. Jahresbericht
6. Jahresrechnung
7. Budget
8. Jahresbeiträge
9. Wahlen
10. Tätigkeitsprogramm
11. Verschiedenes

Entschuldigungen bitte schriftlich 
an den Präsidenten. 
Unentschuldigtes Fernbleiben 
wird gebüsst.
           Der Vorstand

Die Hauptversammlung 
des UHC Guggisberg
findet wie folgt statt:

 

Start am: 
02.08.2021 
19.30 Uhr 

 

Siedi Träff 
Schwarzenburg 
 
 
 
 

Infos & Anmeldung: 
www.gesund-heilt.com 

Tel. +41 79 218 69 68 

PILATES 
Start ab 05.08.2021 
9.00 bis 10.00 Uhr 

MZA Pöschen Schwarzenburg 
im Vereinsraum 1. OG 

oder draussen, hinter dem 
Fussballplatz (je nach Wetter) 

 

Anmeldung via: 
www.gesund-heilt.com 
Tel. +41 79 218 69 68 

Gantrisch-Kulturkalender

REGIONALER

NATURPARK

www.GantrischKulturkalender.ch

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 10
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89  

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5


